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Wohnungsgesetzbuch 
der Kasachischen SSR

Erntekomplexe 
auf Feldern

Die Gelrcidehauern 
des Gebiets Dsham
bul haben mit der 
Ernte begonnen. Als 
erste haben ihre Kom
bines die Mechanisa
toren des Rayons 
Dshambul auf die Fel
der gebracht. In die
ser Saison haben sie 
die Getreidekulturen 
von 31000 Hektar zu 
ernten und in die Spei
cher der Heimat 38 000 
Tonnen Korn einzu
schütten.

Unsere Bilder: Der 
älteste Kombineführer 
Ar chip Nikiforowitsch 
Saporoshan mit seinem 
Gehilfen Woldemar 

Denner erfüllen bis 
anderthalb Schichtnor
men.

Die Getreidebauern 
des Sowchos ..Assin- 
ski". Rayon Dshambul. 
verpflichteten sich, an 
den Staat 4 600 Ton
nen Getreide zu lie
fern. Weizenernle im 
Sowchos „Assinski".

Fotos: KasTAG

Im Ergebnis des Sieges der 
Großen Sozialistischen Oktoberre
volution wurden in unserem Land 
die nötigen Voraussetzungen für 
die Lösung eines der wichtigsten 
sozialen Probleme — der Deckung 
des Bedarfs der Werktätigen an 
Wohnungen — geschaffen.

Im Zuge der Realisierung der 
Leninschen Ideen des Aufbaus der 
kommunistischen Gesellschaft und 
der Verwirklichung des Kurses auf 
die Hebung des materiellen und 
kulturellen Lebensniveaus des Vol
kes realisiert der Sowjetstaat kon
sequent das von der Kommunisti
schen Partei erarbeitete Programm 
des Wohnungsbaus.

Das hohe Entwicklungstempo 
des staatlichen und gesellschaftli
chen Wohnraumfonds auf der 
Grundlage der Staatspläne, die 
Maßnahmen, die der Staat zur För
derung des genossenschaftlichen 
und individuellen Wohnungsbaus 
ergreift, bilden eine zuverlässige

Abschnitt 1. Allgen
Artikel 1. Das Recht der Bürger 

auf Wohnraum
In Übereinstimmung mit der 

Verfassung der UdSSR und der 
Verfassung der Kasachischen SSR 
haben die Bürger der Kasachischen 
SSR das Recht auf Wohnraum. 
Dieses Recht wird gesichert durch 
die Entwicklung und den Schutz 
des staatlichen und gesellschaftli
chen Wohnraumfonds, durch die 
Förderung des genossenschaftli
chen und individuellen Wohnungs
baus, durch die gerechte Verteilung 
des Wohnraums unter gesellschaii- 
licher Kontrolle, der im Zuge der 
Verwirklichung des Programms der 
Errichtung von komfortablen Woh
nungen bereitgestellt wird, sowie 
durch niedrige Mieten und gerin
ges Entgelt für kommunale Lei
stungen.

Artikel 2. Die Aufgaben der 
Wohnungsgesetzgebung der Kasa
chischen SSR

Zu den Aufgaben der Wohnungs
gesetzgebung der’ Kasachischen 
SSR gehören die Regelung der 
Wohnverhältnisse zwecks Gewähr
leistung des von der Verfassung 
der UdSSR und der Verfassung der 
Kasachischen SSR garantierten 
Rechts der Bürger auf Wohnraum, 
der gehörigen Nutzung und Erhal- 
lung des Wohnraumfonds sowie 
die Festigung der Gesetzlichkeit im 
Bereich der Wohnverhältnisse.

Artikel 3. Die Wohniingsgcsetz- 
gebung der UdSSR und der Kasa
chischen SSR

Die Wohnverhältnisse in der Ka
sachischen SSR werden durch die 
Grundlagen der Wohnungsgesetz
gebung der UdSSR und der Uni
onsrepubliken und anderen in Über
einstimmung mit ihnen angenom
menen Akten der Wohnungsgesetz
gebung der UdSSR, durch das 
vorliegende Gesetzbuch und ande
re Akten der Wohntingsgcsetzge- 
bung der Kasachischen SSR gere
gelt.

Die Verhältnisse, die mit dem 
Bau von Wohnhäusern verbunden 
sind, werden durch die entsprechen
de Gesetzgebung der UdSSR und 
der Kasachischen SSR geregelt.

Artikel 4. Der Wohnrauinfonds
Die sich auf dem Territorium der 

Kasachischen SSR befindenden 
Wohnhäuser sowie die Wohnräume 
in anderen Gebäuden bilden den 
Wohnraumfonds.

Der Wohnraumfopds besieht aus:
Wohnhäusern und Wohnräumen 

in anderen Gebäuden, die dem 
Staat gehören (staatlicher Wohn
raumfonds);

Wohnhäusern und Wohnräumen 
in anderen Gebäuden, die den Kol
chosen und anderen genossen
schaftlichen Organisationen, ihren 
Vereinigungen, den Gewerkschaft- 
und anderen gesellschaftlichen Or
ganisationen gehören (gesellschaft
licher Wohnraumfonds):

Wohnhäusern, die Wohnungsbau
genossenschaften gehören (Fonds 
der Wohnungsbaugenossenschaf
ten);

Wohnhäusern als persönliches Ei
gentum der Bürger (individueller 
Wohnraumfonds).

Der Wohnraumfonds besteht 
auch aus Wohnhäusern, die den 
staatlichen, Kolchos- und anderen 
staatlich-genossenschaftlichen Ver
einigungen. Betrieben und Organi
sationen gehören. In Übereinstim
mung mit den Grundlagen der 
Wohnungsgesetzgebung der UdSSR 
und der Unionsrepubliken werden 
bezüglich dieser Wohnhäuser die 
für den gesellschaftlichen Wohn
raumfonds festgelegten Regeln an
gewandt.

In Wohnhäusern gehören die 
unbewohnten Räume, die für das 
Handels-, das Dienstleistungswe
sen und andere nichtindustrielle 
Belange bestimmt sind, nicht zum 
Wohnraumfonds.

Artikel 5. Der staatliche Wohn
raumfonds
• Der staatliche Wohnraumfonds 
gehört zum Kompetenzbereich der 

maleriell-fechnische Basis für die 
Gewährleistung des durch die Ver
fassung der UdSSR und die Ver
fassung der Kasachischen SSR ga
rantierten Rechts der Bürger auf 
Wohnraum.

Ein wichtiges Slaatsanliegen 
sind die Gewährleistung der Erhal
tung des Wohraumfonds, die Ver
längerung seiner Nutzungsdauer, 
die Erhöhung des Komforts der 
Wohnhäuser. An der Lösung die
ser Aufgabe beteiligen sich aktiv 
die gesellschaftlichen Organisatio
nen und die Bürger.

Die Verfassung der UdSSR und 
die Verfassung der Kasachischen 
SSR verpflichten die Bürger, sich 
zu der ihnen zugeteiltcn Wohnung 
sorgsam zu verhalten.

Die sowjetische Wohnungsgesetz
gebung ist berufen, zur Gewährlei
stung des Rechts der Bürger auf 
Wohnraum, zur effektiven Nutzung 
und zum Schutz des Wohnraum
fonds beizutragen.

»ine Bestimmungen
örtlichen Sowjets der Volksdepu
tierten (Wohnraumfonds der örtli
chen Sowjets) und zum Kompe
tenzbereich der Ministerien, staatli
chen Komitees und. Behörden (be
hördlicher Wohnrauinfonds). In 
Übereinstimmung mit den Grund
lagen der Wohnungsgesetzgebung 
der UdSSR und der Unionsrepubli
ken müssen die Häuser des behörd
lichen Wohnraumfonds in den 
Städten und städtischen Siedlun
gen allmählich in die Kompetenz 
der örtlichen Sowjets der Volks
deputierten in der Reihenfolge und 
zu den Terminen übergeben wer
den, die vom Ministerrat der 
UdSSR und dem Ministerrat der 
Kasachischen SSR feslgelegt wer
den.

Artikel 6. Die Bestimmung der 
Wohnhäuser und Wohnräuine

Die Wohnhäuser und Wohnräu
me sind für das ständige Wohnen 
der Bürger darin sowie für ihre 
Nutzung in festgelegter Ordnung 
als dienstliche Wohnräume und 
Gemeinschaftswo h n u n g e n be
stimmt. Die Zuweisung von Räu
men in Wohnhäusern für Industrie
zwecke ist verboten.

Artikel 7. Die Streichung der 
Wohnhäuser und" Wohnräume aus 
dem Wohnraumfonds

Regelmäßig wird zu den vom 
Ministerrat der Kasachischen SSR 
festgesetzten Terminen eine Unter
suchung der Wohnhäuser des staat
lichen und gesellschaftlichen Wohn
raumfonds durchgeführt. Die zum 
Wohnen untauglichen Wohnhäuser 
und Wohnräume werden für die 
Nutzung zu anderen Zwecken um
gebaut beziehungsweise auf Be
schluß des Vollzngskomitees des 
Gebiets- und des Alma-Ataer Stadt
sowjets der Volksdeputierten abge
tragen.

Die Ordnung der Durchführung 
der technischen und sanitären Un
tersuchung der Wohnhäuser und 
Wohnräume wird vom Ministerrat 
der Kasachischen SSR bestimmt.

Artikel 8. Die Überführung der 
bewohnbaren Häuser und Räume 
in die Kategorie der unbewohnba
ren

Die Überführung der bewohnba
ren Häuser und Räume in den 
Häusern des staatlichen 'und ge
sellschaftlichen Wohnraumfonds in 
die Kategorie der unbewohnbaren 
ist in der Regel nicht gestaltet. In 
Ausnahmefällen kann die Über
führung der bewohnbaren Häuser 
und Räume in die Kategorie der 
unbewohnbaren auf Beschluß der 
im ersten Teil des Artikels 7 des 
vorliegenden Gesetzbuches genann
ten Organe zustande kommen. Die 
Überführung der bewohnbaren 
Häuser und Räume aus dem be
hördlichen und aus dem gesell
schaftlichen Wohnraumfonds Tn un
bewohnbare wird auf Antrag der 
entsprechenden Ministerien, staat
lichen Komitees, der Behörden und 
der Zentralorgane der gesellschaft
lichen Organisationen unternom
men.

Die Überführung der den Kol
chosen gehörenden Wohnhäuser 
und Wohnräume in unbewohnbare 
wird auf Beschluß der Vollver
sammlung der Kolchosmitglieder 
beziehungsweise der Versammlung 
der Bevollmächtigten bewerkstel
ligt.

Artikel 9. Die Wohnrechte und 
die Pflichten der Bürger

Qie Bürger der Kasachischen 
SSR haben das Recht auf die Zu
weisung in festgelegter Ordnung 

.von Wohnraum in den Wohnhäu
sern des staatlichen bzw. gesell
schaftlichen Wohnraumfonds oder 
in den Häusern der Wohnungsbau
genossenschaften. i

Die Wohnräume in den Häusern 
des staatlichen und gesellschaftli
chen Wohnraumfonds sowie in den 
Häusern der Wohnungsbaugenos
senschaften werden den Bürgern 
für unbefristete Nutzung zugewie
sen. , , .

Die Bürger haben das Recht, in 

Übereinstimmung mit der Gesetz
gebung der UdSSR und der Kasa
chischen SSR ein Wohnhaus (ei
nen Teil des Hauses) als persönli
ches Eigentum zu besitzen.

Niemand darf aus der Wohnung 
exmittiert oder in seinem Recht 
auf Nutzung des Wohnraumes ein
geschränkt werden, als nur gemäß 
dem Grund und der Ordnung, die 
vom Gesetz vorgesehen sind.

Die Bürger sind verpflichtet, sich 
zurn Haus, in dein sie wohnen, 
sorgsam zu verhalten, den Wohn
raum entsprechend seiner Bestim
mung zu nutzen, die Vorschriften 
bei der Nutzung der Wohnräume 
und die Regeln der sozialistischen 
Gemeinschaftswohnung zu befol
gen, das Wasser, das Gas, die 
elektrische und Wärmeenergie spar
sam zu nutzen.

Die Wohnhäuser und Wohnräii- 
me dürfen von den Bürgern nicht 
für leichten Erwerb, zur Erzielung 
nichterarbeiteten Einkommens und 
zu anderen eigennützigen Zwecken 
sowie zum Nachteil der Interessen 
der Gesellschaft genutzt werden.

Artikel 10. Die Kompetenz der 
UdSSR im Bereich der Regelung 
der Wohnverhältnisse

In Übereinstimmung mit den 
Grundlagen der Wohnungsgesetz
gebung der UdSSR und der 
Unionsrepubliken gehören zur Kom
petenz der UdSSR im Bereich der 
Regelung der Wohnverhältnisse:

1. Gewährleistung der einheitli
chen gesetzlichen Regelung der 
Wohnverhältnisse;

2. Leitung der unionsmäßig un
terstellten Wohnungswirtschaft; die 
gesamte Leitung der unions- und 
republikmäßig unterstellten Woh
nungswirtschaft;

3. Festlegung der allgemeingül
tigen Prinzipien ip-oder Organisa-’ 
lion und Tätigkeit der Staatsorga
ne für die Verwaltung der Woh
nungswirtschaft;

4. Festlegung der Planvorgaben 
in der Generalrcnovierung des 
Wohnraumfonds der Unionsrepubli
ken, Ministerien, staatlichen Komi
tees und Ämter der UdSSR;

5. Durchführung einer einheitli
chen technischen Politik in der 
Renovierung des Wohnraumfonds;

6. Festlegung der Normativeres 
Aufwands von finanziellen und ma
teriellen Ressourcen für die Nut
zung und die Renovierung des 
Wohnraumfonds der Unionsrepubli» 
ken, Ministerien, staatlichen Komi
tees und Ämter der UdSSR;

7. Festlegung einer einheitlichen 
Ordnung der staatlichen Erfassung 
des Wohnraumfonds;

8. Festlegung der Grundregeln 
der Erfassung von Bürgern, die 
einer Verbesserung der Wohnver
hältnisse bedürfen, der Zuweisung 
von Wohnräumen und ihrer Nut
zung;

9. Festlegung der Höhe der 
Wohnungsmiete und der Vergünsti
gungen bei der Entrichtung der 
Wohnungsmiete sowie beim Entgelt 
für kommunale Leistungen;

10. Festlegung der Grundregeln 
der Organisation und der Tätigkeit 
der Wohnungsbaugenossenschaf
ten;

11. staatliche Kontrolle der Nut
zung und Erhaltung des Wohn- 
raumfonds und dië Festlegung der 
Ordnung ihrer Ausübung;

12. Lösung anderer Fragen von 
Unionsbedeutung im Bereich der 
Nutzung und Gewährleistung der 
Erhaltung des Wohnraumfonds ge
mäß der Verfassung der UdSSR, 
den Grundlagen der Wohnungsge- 
setzgebimg der UdSSR und der 
Unionsrepubliken.

Artikel II. Die Kompetenz der 
Kasachischen SSR im Bereich der 
Regelung der Wohnverhältnisse

Zur Kompetenz der Kasachischen 
SSR im Bereich der Regelung der 
Wohnverhältnisse. außerhalb der 
Kompetenz der 'UdSSR, gehören:

1. Gesetzliche Regelung der 
Wohnverhältnisse in der Republik;

2. Leitung der unions- und rcpii- 
blikmäßig sowie der rcpublikmä- 
ßig unterstellten Wohnungswirt
schaf!, Festlegung der Ordnung 
der Organisation und der Tätig
keit der staatlichen Verwaltungs
organe dieser Wirtschaft;

3. Festlegung der Planvorgaben 
in der Generalrenovieruijg des 
Wohnraumfonds der Republik;

4. staatliche Erfassung des 
Wohnraumfonds auf dem Territo
rium der Republik:

5. Festlegung der Ordnung der 
Erfassung von Bürgern, die einer 
Verbesserung der Wohnverhältnis
se bedürfen, der Zuweisung von 
Wohnräumen und ihrer Nutzung;

ß. Festlegung der Ordnung und 
der Termine der Entrichtung der 
Wohnungsmiete und des Entgelts 
für kommunale Leistungen;

7. Festlegung der Ordnung der 
Organisation und der Tätigkeit der 
Wohnungsbaugenossenschaften, der 
Rechte und Pflichten ihrer Mitglie
der;

8. Festlegung der Regeln und 
■ Normen der ’l'echnftfchGn Nutzung

der Wohnhäuser und der Regeln 

der Nutzung des hausnahen Gelän
des;

9. Ausübung der staatlichen Kon
trolle über die Nutzung und Erhal
tung des Wohnraumfonds;

10. Lösung anderer Fragen im 
Bereich der Nutzung und Gewähr
leistung der Erhaltung des Wohn
raumfonds, soweit sie nicht zur 
Kompetenz der UdSSR gehören.

Artikel 12. Die Vollmachten der 
Gebiets- und des Alma-Ataer Stadt
sowjets der Volksdeputierten im 
Bereich der Nutzung und Gewähr
leistung der Erhaltung des Wohn
raumfonds

Die Gebiets- und der Alma-Ataer 
Stadtsowjet der Volksdeputierten 
in Übereinstimmung mit der Ge
setzgebung der UdSSR und der 
Kasachischen SSR

1. leiten die unterstellte Woh
nungswirtschaft;

2. bestätigen die Planvorgaben 
für die Entwicklung der Woh
nungswirtschaft des Gebiets, der 
Stadt Alma-Ata und kontrollieren 
ihre Erfüllung;

3. üben die Kontrolle der Nut
zung und Erhaltung des Wohn
raumfonds aus;

4. üben die Kontrolle über die 
Erfassung der Bürger aus, die ei
ner Verbesserung der Wohnverhält
nisse bedürfen sowie über die 
Richtigkeit der Verteilung des 
Wohnraums;

5. lösen andere Fragen im Be
reich der Nutzung und Gewährlei
stung der Erhaltung des Wohn
raumfonds.

Artikel 13. Die Vollmachten der 
Rayon-, Stadt-, Stadtbezirks-, Sicd- 
lungs-, Dorf- und Aulsowjets der 
Volksdeputierten im Bereich der 
Nutzung und Gewährleistung der 
Erhaltung des Wohnraumfonds

Die Rayon-, Stadt-, Stadtbe
zirks-, Sicdlungs-. Dorf- und Aul
sowjets der Volksdeputierten der

Abschnitt II. Die Verwaltung
Artikel 14. Die staatliche Ver

waltung im Bereich der Nutzung 
und Gewährleistung der Erhaltung 
des Wohnraumfonds

Gemäß den Grundlagen der 
Wohnungsgesetzgebung der UdSSR 
und der Unionsrepubliken wird die 
staatliche Verwaltung im Bereich 
der Nutzungjimd Gewährleistung 
der Erhaltilfffe des Wohnraun
fonds vom Ministernit der UdSSR, 
vom Ministerrat der Kasachischen 
SSR. von den Vollzugskomitees der 
örtlichen Sowjets der Volksdepu
tierten, den Ministerien, staatlichen 
Komitees und Ämtern ausgeübt, 
sowie von speziell dazu bevoll
mächtigten Staatsorganen gemäß 
der Gesetzgebung der UdSSR und 
der Kasachischen SSR.

Artikel 15. Die Vollmachten des 
Ministeriums für Kommunalwirt
schaft der Kasachischen SSR für 
die staatliche Verwaltung im Be
reich der Nutzung und Gewährlei
stung der Erhaltung des Wohn
raumfonds

Das Ministerium für Kommun il- 
wirtschaft der Kasachischen SSR 
ist ein speziell bevollmächtigtes 
staatliches Organ, das die staatli
che Verwaltung im Bereich der 
Nutzung und Gewährleistung der 
Erhaltung des Wohnraumfonds in 
der Kasachischen SSR ausübt.

Das Ministerium für Kommunal» 
wirtschaft der Kasachischen SSR 
verwirklicht die Koordinierung im 
Bereich der Verwaltung des Wohn
raumfonds, seiner Nutzung und In
standsetzung.

Die Akten des Ministeriums für 
Kommunalwirtschaft der Kasachi
schen SSR, die in seinem Kompe
tenzbereich herausgegeben werden, 
sind auf dem Territorium der Kasa
chischen SSR obligatorisch für llc 
Ministerien, staatlichen Komitees, 
Ämter, für die ihnen unterstellten 
Betriebe. Institutionen und Orga
nisationen sowie für die Vollzugs
komitees der örtlichen Sowjets der 
Volksdepulierten, Wohnungsbauge
nossenschaften und die Bürger.

Artikel IG. Organe, die die Ver
waltung des staatlichen Wohn
raumfonds ausüben

Die Verwaltung des Wohnraum
fonds der örtlichen Sowjets der 
Volksdeputierten wird , von ihren 
Vollzngskomitees und den von ih
nen gebildeten. Verwaltungsorganen 
ausgeübt.

Die Verwaltung des behördlichen 
Wohnraumfonds wird von den Mi
nisterien, staatlichen Kolnitees, 
Ämtern und den ihnen unterstellten 
Betrieben, Institutionen und Orga
nisationen ausgeübt.

Artikel 17. Organe, die die Ver
waltung des gesellschaftlichen 
Wohnraumfonds ausüben

Die Verwaltung des gesellschaft
lichen Wohnraumfonds wird von 
den Verwaltungsorganen der Kol
chose und anderer genossenschaft
licher Organisationen, ihrer Verei
nigungen voit den Organen, der 
Gewerkschaft^- und anderer gesell
schaftlichen Organisationen in 
Übereinstimmung mit ihren Statu
ten (Bestimmungen) ausgeübt.

Kasachischen SSR in Übereinstim
mung mit der Gesetzgebung der 
UdSSR und der Kasachischen SSR

1. leiten die unterstellte Woh
nungswirtschaft;

2. bestätigen die Planvorgaben für 
die Entwicklung der Wohnungs
wirtschaft des Rayons, der Stadt, 
des Stadtbezirks, der Siedlung und 
des Dorfes und kontrollieren ihre 
Erfüllung;

3. gewährleisten den gehörigen 
technischen Zustand, die Durch
führung der General- und der, lau
fenden Renovierung des • Wohn
raumfonds, der zum Kompetenzbe
reich des Sowjets gehört;

4. üben die Kontrolle über den 
Zustaqd und die Nutzung des be
hördlichen und gesellschaftlichen 
Wohnraumfonds aus sowie über 
die Erhaltung der Häuser der Woh
nungsbaugenossenschaften und der 
Häuser, die zum persönlichen Ei
gentum der Bürger gehören;

5. erfassen die Bürger, die einer 
Verbesserung der Wohnverhältnis
se bedürfen;

6. verteilen den Wohnraumfonds 
des entsprechenden örtlichen So
wjets der Volksdeputierten und 
weisen den Bürgern Wohnräume 
in den Häusern der örtlichen So
wjets der Volksdeputierten zu, 
üben die Kontrolle über die Rich
tigkeit der Erfassung der Bürger 
aus. die einer Verbesserung der 
Wohnverhältnisse bedürfen, und 
über die Zuweisung den Bürgern 
von Wohnräumen in den Häusern 
des behördlichen und gesellschaftli
chen Wohnraumfonds sowie in den 
Häusern der Wohnungsbaugenos
senschaften;

7. lösen andere Fragen im Be
reich der Nutzung und Gewährlei
stung der Erhaltung des Wohn
raumfonds gemäß der Gesetzge
bung der UdSSR, dem vorliegenden 
Gesetzbuch und anderer Gesetze, 
der Kasachischen SSR

des Wohnraumfonds
Artikel 18. Organe, die die Ver

waltung des Fonds der Wohnungs
baugenossenschaften ausüben

Die Verwaltung des Fonds der 
Wohnungsbaugenossensch a f t e n 
wird von den Verwaltungsorganen 
der Genossenschaften in Überein
stimmung mit ihren Statuten aus
geübt.

Artikel 19. Die Mitwirkung der 
gesellschaftlichen Organisationen 
und Bürger an der Verwaltung 
des staatlichen und gesellschaftli
chen Wohnrauinfonds und an der 
Gewährleistung seiner Erhaltung

Gemäß ihren Statutaufgaben be
teiligen sich die Gewerkschaften 
und andere gesellschaftliche Orga
nisationen sowie die Bürger an der 
Verwaltung des staatlichen und ge
sellschaftlichen Wohnraumfonds 
und an der Gewährleistung seiner 
Erhaltung.

Die Erfassung der Bürger, die 
einer Verbesserung der Wohnver
hältnisse bedürfen, die Festlegung 
der Reihenfolge in der Zuweisung 
von Wohnraiim sowie seine Ver
teilung in den Häusern des staatli
chen und gesellschaftlichen Wohn
raumfonds erfolgen unter gesell
schaftlicher Kontrolle und öffent
lich.

Die Staatsorgane, Betriebe, In
stitutionen und Organisationen 
sowie die Amtspersonen sind ver
pflichtet, die Vorschläge der ge
sellschaftlichen Organisationen und 
der Bürger bei der Realisierung 
der Maßnahmen zur besseren Nut
zung und Erhaltung des Wohn
raumfonds größtmöglich zu berück
sichtigen.

Artikel 20. Die Ordnung der 
Teilnahme der Initiativorgane an 
der Verwaltung des Wohnraum
fonds und der Gewährleistung sei
ner Erhaltung

Die Haus-, Straßen-, Wohnbe
zirkskomitees uqd andere Initiativ
organe leisten gemäß den Bestiin 
mungen über sie den staatlichen 
Organen Beistand bei der Nutzung 
des Wohnraumfonds und der Ge
währleistung seiner Erhaltung, be
teiligen sich an der Verwaltung des 
Wohnraumfonds und der Realisie
rung der gesellschaftlichen Kontrol
le über die Einhaltung der Regeln 
der Wohnraumnutzung und der In
standhaltung der Wohnräume durch 
die Bürger.

Artikel 21. Die Wohnungsverwal
tungen

Für die Nutzung des staatlichen 
und gesellschaftlichen Wohnraum
fonds werden Wohnungsverwaltun
gen gebildet, deren Tätigkeit auf 
wirtschaftlicher Rechnungsführung 
beruht.

Die Wohnungsverwaltungen ge
währleisten die Erhaltung des 
Wohnraumfonds und seine gebüh
rende Nutzung, ein hohes Niveau 
der Bedienung der Bürger und 
kontrollieren die Befolgung der Re
geln der Wohnraumnutzung, der 
Instandhaltung des Wohnhauses 
uhd des Hausgeländes durch die 
Bürger.

(Fortsetzung S. 2)

Die Getreidebergung wird 
auf sich nicht warten lassen

Auf den Heuschlagen der Neu
landgebiete herrscht Hochbetrieb. 
Jedoch das Sinnen und Trachten 
der Ackerbauern ist bereits auf die 
Getreideernte gerichtet. Damit alle 
Arbeitsprozesse dabei strikt und 
störungsfrei verlaufen, muß man 
schon heute alles gründlich vorbe
reiten.

Im Gebiet gibt es mehrere Agrar
betriebe. die der Erntekampagne 
in voller Rüstung entgegengellen, 
um sie termingerecht und in guter 
Qualität durchzuführen. Zu ihnen 
zählt auch der Sowchos „Iskra". 
Die Ackerbauern des Sowchos sind 
bei der Getreideproduktion gut vor
angekommen. Im vorhergegangenen 
Planjahrfünft betrug hier der Ge
treideertrag je Hektar 20 Deziton
nen. Auch im laufenden Jähr'Ta
ben sie sich vorgenommen, nicht 
weniger von jedem Hektar zu er
zielen, wobei 80 Prozent \\ eizen 
starker und harter Sorte geliefert 
werden soll. Was hat man bereits 
dafür unternommen?

Der Chefagronom des Sowchos 
Viktor Kargin sagt: „Unser Ge
treidefeld nimmt über 15 000 Hekt
ar ein. Wir haben Saatgut nur er
ster und zweiter Klasse in den Bo
den gebracht. Auch haben wir ge
nügend Mineraldünger zugeführt, 
die Aussaat wurde in besten Fri
sten und in guter Qualität durch
geführt. Die Saal stellt gut."

Gemäß dem Beschluß des Mini
sterrats der UdSSR „über zusätzli
che Maßnahmen zur Sicherung der 
Erntebergung, der Efassung von 
Landwirtschaftserzeugnissen und 
Futter im Jahre 1983“ ist vorge
sehen, die ganze Erntetechnik 
nicht später als zwei Wochen vor 
Erntebeginn einsatzbereit au stel
len. Wie ist cs darum im Sowchos 
bestellt?

In den letzten Jahren hat man 
hier eine mächtige technische Basis 
geschaffen. Es gilt, diese rationell 
zu nutzen und sie stets in voller 
Bereitschaft zu haben.

Alle Mähdrescher, und ihrer sind 
es 70, wurden noch vor dem Neu
jahr überholt. Zur Zeit ist die Re
paratur der Mähmaschinen in vol
lem Gange. Bis zum 15. Juli wer
den sie alle startklar sein. Die 
Kraftwagen sind auch vollzählig 
einsatzbereit, und die fünf Tennen 
können bereits heute Getreide an
nehmen.

Bedeutender Beitrag
Die Werktätigen der Dörfer, 

Auis und Arbeitersiedlungen des 
Gebiets Ostkasachstan leisten ei
nen bedeutenden Beitrag zur Reali
sierung des Lebensmittc I p r o- 
gramms. Sie haben allein in fünf 
Monaten dieses Jahres gemäß den 
Verträgen mit der Konsumgenos
senschaft und anderen Handelsor
ganisationen 5 450 Tonnen Rind-,

Puls der Arbeiterstafette
In der Erdölproduktpipelihe Pc- 

IrQpawlowsk — Koktschclaw- Ze- 
linograd begann mit Zeitvorlhuf die 
Prüfung des 187-Kilometer-Ab- 
schnitts — der ersten Ausbaustufe.

An« Ausmaß der Arbeiten an der 
ganzen Trasse bis Koktsche- 
taw ist der Puls der „Ar
beiterstafette“ zu spüren. Die 
Abteilungen der Mechanisier
ten Wanderkolonne Nr. 5 in Petro- 
pawlowsk haben vom ersien Tag 
an ein hohes Tempo angeschlagen. 
Kilometer für Kilometer kamen die 
Rohrleger vorwärts. Sümpfe und 
Berge überwindend, legten sie den 
Stahlstrang vorfristig. Den Erfolg 
begünstigte die effektive Technolo
gie der Arbeiten, an denen komple
xe Bau- und Montagekolonncn 
tcilnahmen. Die ihr angehörenden 
Brigaden verschiedener Verwal
tungen kämpfen jetzt um das End
resultat — die Übergabe fertiger

Etwa zwei Wochen vor Beginn 
der Ernte wird man die ganze Ern
tetechnik den Mechanisatoren über
geben. Sie werden ihr den letzten 
Schliff geben. Dabei sollen alle Rit
ze und Schlitze verdichtet werden, 
um jegliche Getreideverlustc zu 
verhindern.

Um die Störungen auf dem Feld 
operativ zu beheben und daher die 
Stillstände zu vermeiden. wurde 
vieles zur Modernisierung der tech
nischen Bedienung geleistet. Für 
jeden Erntekomplex hat man eine 
Arbeitsgruppe aus vier Einricbtc- 
meistern gebildet. Die vier Arbeits
gruppen haben je ein Spezialauto 
für'technische Bedienung.

Gewiß, vieles hängt auch davon 
ab, daß um die Mechanisatoren 
auf-ttefh mr göt geSBfgt- Avlfff." 
Das ist eine wichtige Bedingung 
für erfolgreiche Arbeit. Die Bauar
beiterbrigaden um Sinaida Pronina 
tünchen und streichen die Fcldstütz- 
punkte an. Es sind auch bereits 
Köchinnen für die Brigaden be
stimmt worden.

In dem Kollektiv, dem Joseph 
Klass vorsteht, liat man den Bri
gadevertrag eingeführt. Zwei Ar
beitsgruppen beschäftigen sich mit 
Getreidebau, und noch eine befaßt 
sich mit Kartoffelbau. Diese neue 
Form der Arbeitsorganisation macht 
hier ihre ersten Schritte, hat jedoch 
viele Anhänger.

Den Erfolg bei der Ernte sichern 
die Mechanisatoren. Es kommt da
bei vor allem auf die Qualifikation 
an. Im Sowchos sind 80 Prozent 
der Kombineführer Mechanisatoren 
der ersten und zweiten Qualifika
tionsstufe. Wahre Meister in ih
rem Fach sind Leo Neugum, Wla
dimir Chalisow, Iwan Mogunow, 
Pjotr Ponomarenko und Alexander 
Woschkin.

Es ist nicht allzuweit bis zum 
Beginn der Ernte geblieben, sie 
wird die Ackerbauern des Sowchos 
„Iskra“ jedoch nicht überraschen. 
Sie bereiten sich dazu gründlich 
und allseitig vor. Und das ist die 
beste Gewähr dafür, daß dqs gan
ze Getreide rechtzeitig und ver
lustlos unter Dach und Fach ge
bracht wird.

Friedrich SCHULZ, 
Korrespondent 

der „Freundschaft“
Gebiet Nofdkasachstan

Schweine- und Hammelfleisch ver
kauft, was. fast ein Drittel der ge
samten Fleischproduklion des Ge
biets1 ausmacht.

Von den Hauswirtschaften wur
den 4 800 Tonnen Milch und Rahm 
aufgekauft. Das sind um 1 450 
Tonnen mehr als für dieselbe Pe
riode des Vorjahrs.

Alexej NIKOLAJEW

Abschnitte.
Der Erfolg dieses Bauobjekts 

hängt aber nicht nur, von, denje
nigen ab, die die Stahlslrängc ver
legen, Es kommt darauf an.» wie die 
kooperierenden Kollektive.-»- die 
Abteilungen des Ministeriums für 
Bau von Schwerindustriebetrieben 
der Republik — afbeiiri/, Seine Spe
zialisten crrichtcp die Tankstelle in 
Tschoglinka. Sie hat die Annahme 
von vier Arten Benzin und vqn

■ rwèi Arten DieselWra1t\lbff atls Ba
schkirien sowie ihre Lieferung in 
die Industriegebiete, Sowchose pnd 
Kolchose Nordkasachstans zu .ge
währleisten.

Diq erste Ausbaustufe der nquen 
Rohrleitung, die zu Beginn der 
Ernte, ihrer, ßestinjmup^ übergeben 
werden soll, wird die stark bean
spruchten, Eisenbahnlinien; Nordka
sachstans entlasten helfen.

(KasTAG)
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Wohnungsgesetzbuch der Kasachischen SSR
(Anfang S. 1)

Das Wohnhaus darf nur von ei
ner Wohnungsverwaltung genutzt 
werden. Wenn für die Nutzung 

/Her Häuser des behördlichen oder 
gesellschaftlichen Wohnraumfonds 
keine Wohnungsverwaltung gebil
det werden kann, erfolgt die Nut
zung der Häuser unmittelbar durch 
die entsprechenden Betriebe, Insti
tutionen und Organisationen.

In Übereinstimmung mit den 
Grundlagen der Wohnungsgesetzge
bung der UdSSR und der Unions
republiken wird die Typenbestim
mung über die Wohnungsverwal
tung vom Ministerrat der Kasa
chischen SSR oder vom Ministeri
um. dem staatlichen Komitee und 
vom Amt der UdSSR bestätigt.

Artikel 22. Die Übergabe eines 
i Teils der Wohnfläche in den neuer
richteten Häusern durch die Inve
stitionsträger an die Vollzugskomi- 
tees der örtlichen Sowjets der 
Volksdeputierten und an andere 
Organisationen für deren Beziehen

In Übereinstimmung mit den 
Grundlagen der Wohnungsgesetz
gebung der UdSSR und der 
Unionsrepubliken hat der Minister
rat der UdSSR das Recht, die Be
gründungen und die Bedingungen 
der Übergabe eines Teils der Wohn
fläche durch die Investitionsträger 
an die Vollzugskomilecs der örtli
chen Sowjets der Volksdeputierten 
u-d an andere Organisationen für 
das Beziehen in den Häusern zu 
bestimmen, die aus staatlichen In
vestitionen neu errichtet sind, so
wie die Ausmaße der zu überge
benden Wohnfläche.

Artikel 23. Die Verteilung der 
Wohnfläche in den aus Anteilmit
teln errichteten Häusern

Die Wohnfläche in den Häusern, 
die unter Heranziehung eines An
teils von Mitteln der Betriebe, An-

Abschnitt III. Die Versorgung der Bürger mit Wohnräumen. 
Nutzung der Wohnräume

Kapitel 1. Die Zuweisung von Wohnräumen in den Häusern 
des staatlichen und gesellschaftlichen Wohnraumfonds

. . Artikel 27. Das Recht der Bürger 
auf den Erhalt eines Wohnraums

. Die der Verbesserung ihrer 
Wohnverhältnisse bedürftigen Bür
ger haben das Recht, einen Wohn
raum für Nutzung in den Häusern 
des staatlichen und gesellschaftli
chen Wohnraumfonds gemäß der 
von der Gesetzgebung der UdSSR 

" und der Kasachischen SSR festge- 
lcgtén Ordnung zu erhalten. Die 

” ’Wohnräume werden den erwähnten 
‘ Bürgern, die im gegebenen Ort 

■■ ''Ständig wohnhaft sind (wenn es 
vpq der Gesetzgebung der UdSSR 

. -unrf der Kasachischen SSR nicht 
«jiders festgelegt ist), in der Regel 

" 'âFs Einzelwohnung je Familie zu- 
fcefc'iésen.

Als einer Verbesserung ihrer 
’ Wohnverhältnisse bedürftig werden 

■die Bürger laut der Begründungen 
anerkannt, die durch die Geselzge- 

,, btmg der UdSSR, das vorliegende 
Gesetzbuch und die andere Gesetz- 

"tfeb'ung der Kasachischen SSR vor
gesehen ist.

■'Artikel 28. Die Versorgung der
• /Mitglieder der Wohnungsbaugenos

senschaften und der Bürger, die 
Eigenheime besitzen, mit Wohnun
gen
■ Die der Verbesserung der Wohn
verhältnisse bedürftigen Mitglieder 
der Wohnungsbaugenossenschaften 
und Bürger, die Eigenheime besit
zen, sowie andere Bürger, die in 
diesen Häusern wohnen, werden 
mit Wohnräumen auf allgemeiner 
Grundlage versorgt.

Bei der Versorgung mit einem 
Wohnraum im Haus des staatlichen 
oder gesellschaftlichen Wohnraum
fonds ist das Mitglied der Woh
nungsbaugenossenschaft zu räu
men, und der Bürger, der ein 
Eigenheim (einen Teil des Hau
ses) besitzt, ist verpflichtet, in fest
gelegter Ordnung eine Enteignung 
des Hauses (einen Teil des Hau
ses) vorzunehmen.

Artikel 29. Begründungen für die 
Anerkennung der Bürger als einer 
Verbesserung ihrer Wohnverhält
nisse bedürftig

Einer Verbesserung der Wohn
verhältnisse bedürftig werden Bür
ger anerkannt:

1. die mit einer Wohnfläche je 
Familienmitglied unter dem vom

1 Vollzugskomitee des Gebiets- und 
des Alma-Ataer Stadtbezirksso
wjets der Volksdeputierten festge-

i legten Niveau versorgt sind;
2, die in einem Wohnhaus 

: (Wohnraum) wohnen, das den fest
gelegten sanitären Anforderungen

! nicht entspricht;
| 3. die in Wohnheimen wohnen,
i ausschließlich der Saison- und 

zeitweiligen Arbeitskräfte sowie der 
Bürger, die sich im Zusammenhang 
mit ihrem Studium angesiedelt 
haben;

4. die iiw Bestand von zwei und 
mehrere» Familien in einem Zim
mer oder m nichtisolierten Neben
zimmern wohnen;

5 fie m Wehnräuincn lange Zeit 
als .Untermferfer, zeitweilige Mieter 
oder MÂbar in Häusern der Woh
nungsbaugenossenschaften oder in 
Häusern wohnen, die anderen Bür
gern auf Gmmd des Rechts auf 
persönliches Eigentum gehören und 
keinen anderen Wohnraum haben.

Emer Verbesserung der Wohn
verhältnisse bedürftig können Bür
ger auch laut anderen in der Ge
setzgebung der UdSSR und der 
Kasachischen SSR vorgesehenen 
Begründungen anerkannt werden.

Artikel 39. Begründungen für die 
A-nerkennung einzelner Kategorien 
voa Bürgern der Verbesserung ih- 
fttr Wohnverhältnisse bedürftig

Ate einer Verbesserung ihrer 
'Wohnverhältnisse bedürftig werden 
auch keine komfortable Einzel- 
wohn«nort>esitzcnde Personen aner
kannt:

1. Iftvatfden des Großen Vater- 
ßnrüschen Krieges;

2. Helden der Sowjetunion, Hel
den der Sozialistischen Arbeit, so- 

staltcn und Organisationen errich
tet wurden, wird zwischen den 
Bauteilnehmern gemäß den von 
ihnen beigesteuerten Mitteln ver
teilt.

Artikel 24. Die staatliche Erfas
sung des Wohnraumfonds

In Übereinstimmung mit den 
Grundlagen der Wohniingsgcsctz- 
gebung der UdSSR und der Uni
onsrepubliken erfolgt die staatliche 
Erfassung des Wohnraumfonds 
nach dem für die UdSSR einheitli
chen System und nach der vom 
Ministerrat der UdSSR festgelegten 
Ordnung.

Artikel 25. Die staatliche Kon
trolle der Nutzung und Erhaltung 
des Wohnraiimfonds

Die staatliche Kontrolle der Nut
zung und Erhaltung des Wohn
raumfonds hat zur Aufgabe, die 
Einhaltung der Ordnung der Ver
teilung der Wohnfläche und der 
Zuweisung von Wohnrâumen für 
die Bürger, der Regeln der Nut
zung des Wohnraumfonds und sei
ner Erhaltung in technisch gutem 
Zustand durch alle Ministerien, 
staatlichen Komitees. /Ämter, staat
lichen, genossenschaftlichen und 
andere gesellschaftliche Betriebe, 
Institutionen, Organisationen, 
Wohnungsbaugenossensch a f t e n, 
Amtspersonen und Bürger zu ge
währleisten.

Artikel 26. Organe, die die staat
liche Kontrolle über die Nutzung 
und Erhaltung des Wohnraum
fonds ausüben

Die staatliche Kontrolle über die 
Nutzung und Erhaltung des 
Wohnraumfonds wird von den So
wjets der Volksdeputierten. ihren 
Vollzugs- und Verfügungsorganen 
sowie von den dazu speziell einge
setzten bevollmächtigten Staatsor
ganen in der von der Gesetzgebung 
der UdSSR festgelegten Ordnung 
ausgeübt.

wie mit Ruhmesorden, den Orden 
des Arbeitsruhmes und den Orden 
„Dienst am Vaterland in den So
wjetischen Streitkräften" aller drei
er Klassen ausgezeichnete Perso
nen;

3. Personen, die an schweren 
Formen einiger chronischer Krank
heiten leiden, die in der ordnungs
gemäß bestätigten Liste aufgezählt 
sind;

4. Mütter, die den Titel „Heldin 
der Atutterschaft" tragen.

Artikel 31. Die Erfassung der 
Bürger, die der Verbesserung der 
Wohnverhältnisse bedürfen, am 
Wohnort

Die Erfassung der Bürger, die 
der Verbesserung der Wohnverhält-, 
nis6e bedürfen, erfolgt in der Re
gel am Wohnort im Vollzugskomi
tee des Rayons-, Stadt-,. Stadtbe
zirks-, Siediungs-, Dorf- und Aul
sowjets der VoJksdeputierten. Ge
mäß den Grundlagen der Woh
nungsgesetzgebung der UdSSR und 
der Unionsrepubliken können die 
Bürger in den Fällen und in der 
Ordung, die vom AVnisterrat der 
UdSSR und vom AVnisterrat der 
Kasachischen SSR festgelegt wer
den, auch nicht am ihrem Wohnort 
registriert werden.

Artikel 32. Die Erfassung der 
Bürger, die der Verbesserung der 
Wohnverhältnisse bedürfen, an der 
Arbeitsstätte

Die Erfassung der Bürger, die 
der Verbesserung der Wohnver
hältnisse bedürfen, und in Betrie
ben, Institutionen und Organisa
tionen arbeiten, welche Wohnraum
fonds besitzen und Wohnungsbau 
betreiben oder Anteil am Woh
nungsbau haben, erfolgt an der 
Arbeitsstätte und auf ihren Wunsch 
auch am Wohnort Unter gleichen 
Rechten wie sie werden Bürger re
gistriert. die ihre Arbeit in diesen 
Betrieben. Institutionen und Orga
nisationen im Zusammenhang mit 
ihrer Pensionierung aufgegeben 
naben.

Die Erfassung eines Familienmit
glieds verhindert nicht, daß sich 
andere Familienmitglieder auf ih
ren Wunsch als einer Verbesserung 
ihrer Wohnverhältnisse bedürftig 
an ihrer Arbeitsstätte änmelden.

In den durch . die Gesetzgebung 
der UdSSR und der Kasachischen 
SSR vorgesehenen Fällen werden 
die Mitarbeiter der medizinischen, 
Kultur- und Aufklärungs- sowie 
anderer Institutionen und Organi
sationen. die das Arbeitsko>llekliv 
des Betriebs, der Institution und 
Organisation bedienen, auf ihren 
Wunsch als einer Verbesserung der 
Wohnverhältnisse bedürftig erfaßt 
gleichwie die Arbeiter und Ange
stellten dieses Arbeitskollektivs.

Artikel 33. Die Ordnung der Er
fassung der Bürger, die einer Ver
besserung ihrer Wohnverhältnisse 
bedürfen

Die Erfassung der Bürger, die 
einer Verbesserung ihrer Wohn
verhältnisse bedürfen, sowie die 
der Festlegung der Reihenfolge der 
Wohnungszuweisung für die Bür
ger wird durch die Gesetzgebung 
der UdSSR, dieses Gesetzbuch und 
andere Gesetzgebungen der Ka
sachischen SSR [eslgclegt.

Die Anträge der Bürger zu ihrer 
Erfassung und zur Erfassung der 
Mitglieder ihrer Familien als der 
Verbesserung ihrer Wohnverhält
nisse bedürftig werden von den in 
den Artikeln 31 und 32 dieses Ge
setzbuches angegebenen Organen 
untersucht. Über die Entscheidung 
werden die Antragsteller schriftlich 
benachrichtigt.

Die Annahme zur Erfassung kann 
dem Bürger verweigert werden, 
der seine Wohnverhältnisse in den 
letzten fünf Jahren durch Woh
nungstausch, durch Enteignung des 
zum Wohnen tauglichen Eigen
heims (eines Teiles dieses Hauses), 
durch Zerstörung oder Beschädi
gung des Wohnraums sowie durch 
Austritt aus der Wohnungsbauge
nossenschaft vorsätzlich verschlech
tert hat.

Artikel 34. Begründungen für 
die Abmeldung der Bürger, die der 
Verbesserung ihrer Wohnverhält
nisse bedürfen

Die Bürger, die einer Verbesse
rung ihrer Wohnverhältnisse be
dürfen, können nur dann abgcmel- 
det werden:

1. wenn die Wohnverhältnisse 
verbessert werden, infolgedessen 
die Gründe für die Anmeldung ge- 
gcrtstandlos geworden sind;

2. wenn die Bürger in eine an
dere Siedlung zum ständigen 
Wohnort reisen;

3. wenn sic zum Freiheitsentzug 
oder zu anderen Strafmaßnahmen, 
die die Möglichkeit des Wohnens 
in dieser Ortschaft ausschließen, 
zu mehr als sechs Monaten für be
gangene Verbrechen verurteilt wer
den;

4. wenn der Arbeitsvertrag mit 
dem Betrieb, der Institution und 
Organisation erlöscht, wo der Bür
ger angemeldet ist, wenn das nicht 
mit seiner Pensionierung oder sei
nem Übergang zur Arbeit in einer 
gewählten Funktion verbunden ist;

5. wenn der Bürger Angaben 
über den Bedarf an der Verbesse
rung der Wohnverhältnisse vorlegt, 
die der Wirklichkeit nicht entspre
chen, oder wenn Amtspersonen bei 
der Entscheidung der Frage über 
die Anmeldung unrechtmäßig han
deln;

6. in anderen von der Gesetzge
bung der UdSSR und der Kasa
chischen SSR vorgesehenen Fäl
len.

Im Falle des Ablebens oder der 
Übersiedlung des angemcldeten 
Bürgers zu einem anderen Wohn
ort wird an seiner Stelle einer der 
Mitglieder seiner Familie angemel
det, wenn die Begründungen für 
ihre Anerkennung als der Verbes
serung ihrer Wohnverhältnisse Be
dürftige nicht gegenstandlos ge
worden sind; dabei wird dieses 
Mitglied als der Verbesserung sei
ner Wohnverhältnisse bedürftig nur 
in dem Falle an der Arbeitsstätte 
angcmcldet, wenn es in diesem 
Betrieb, in dieser Institution oder 
Organisation arbeitet, im Falle des 
Ablebens des angemeldelen Bür
gers durch Betriebsunfall oder Be
rufskrankheit wird das Familien
mitglied unabhängig von seiner Ar
beit in diesem Betrieb, in der In
stitution oder Organisation ange
meldet.

Artikel 35. Die Kontrolle über 
den Stand der Erfassung der Bür
ger, die einer Verbesserung der 
Wohnverhältnisse bedürfen, in Be
trieben, Institutionen und Organi
sationen

Die Kontrolle über den Stand der 
Erfassung der Bürger, die der 
Verbesserung der Wohnverhältnis
se bedürfen, in Betrieben, Institu
tionen und Organisationen wird 
von den VoHzugskomitees der ört
lichen Sowjets der Volksdepiitier- 
ten und den entsprechenden Orga
nen der Gewerkschaften ausgeübt

Artikel 36. Die Reihenfolge der 
Wohnungszuweisung für Bürger

Wohnräume werden den Bür
gern, die als der Verbesserung der 
Wohnverhältnisse bedürftig angc- 
meldet sind, in der laut den Li
sten festgelegten Reihenfolge zu
gewiesen, ausgehend von der Zeit 
der Anmeldung.

Bürger, die das Recht auf vor
rangigen und außerordentlichen 
Bezug von Wohnräumen haben, 
werden in besondere Listen aufge
nommen.

Die Listen der an der Arbeits
stätte angemeldeten Bürger wer
den vom Vollzugskomitee des ört
lichen Sowjets der Volksdeputier
ten bestätigt. Der Leiter des Be
triebs, der Institution und Organi
sation ist verpflichtet, das Vollzugs
komitee, das die Liste bestätigt hat, 
über die nachfolgenden Verände
rungen in der Liste zu benachrich
tigen.

Die Reihenfolge beim Bezug ei
ner Wohnung kann für spätere Fri
sten verlegt werden in bezug auf: 
den böswilligen Verletzer der Ar
beitsdisziplin; den Bürger, dem 
gegenüber wiederholt AAaßnahmen 
der Ordnungsstrafe oder gesell
schaftlichen Einwirkung wegen 
Trunksucht oder Rowdytum ange
wandt wurden; der für ein began
genes Verbrechen verurteilt wurde, 
wenn er dabei keiner Abmeldung 
als der Verbesserung der Wohn
verhältnisse Bedürftiger gemäß 
dem Punkt 3 des Artikels 34 die
ses Gesetzbuches unterliegt; der 
eine Entwendung von Staats- oder 
gesellschaftlichem Eigentum ver
übt hat; der sich nicht mit gesell
schaftlich nützlicher Arbeit befaßt; 
dem das Sörgerecht entzogen wur
de und in anderen durch die Ge
setzgebung der UdSSR und der 
Kasachischen SSR vorgesehenen 
Fällen.

Die Frage der Verlegung der 
Reihenfolge wird vom Organ ge
löst, wo der Bürger angemeldef ist

Artikel 37. Vorrangige Zuwei
sung von Wohnungen

In erster Linie werden Wohn
räume den der Verbesserung der 
Wohnverhältnisse Bedüritigen zu
gewiesen:

Invaliden des Großen Vaterlän
dischen Krieges und Familien der 
iimgekommenen oder vermißten 
Soldaten (Partisanen) sowie den 
ihnen ordnungsgemäß gleichge
stellten Personen;

Helden der Sowjetunion, Helden 
der Sozialistischen Arbeit sowie 
mit Ruhmesorden, den Orden des 
Arbeitsruhms sowie den Orden 
..Dienst am Vaterland in den 
Streitkräften der UdSSR" aller 
drei Klassen ausgezeichnete Per 
sonen;

Personen, die an schweren For
men einiger chronischer Erkran
kungen leiden, aufgezählt im Ver
zeichnis der Erkrankungen, das in 
der von der Gesetzgebung der 
UdSSR festgelegten Ordnung be
stätigt wird; Personen, die wäh
rend des Bürger- und des Großen 
Vaterländischen Krieges und wäh
rend anderer Kampfoperalionen zur 
Verteidigung der UdSSR ztrm Be
stand der Einsatzarmee gehörten, 

Partisanen des Bürgerkrieges und 
des Großen Vaterländischen Krie
ges sowie anderen Personen, die 
an Kampfoperationen zur Verteidi
gung der UdSSR tcilgenommen 
haben;

Arbcitsinvalidcn I. und II. Grup
pe sowie Invaliden I. nnd II. Grup
pe aus der Mitte der Militärange
hörigen;

Familien der bei Ausführung 
staatlicher oder gesellschaftlicher 
Pflichten, bei Erfüllung der Pflicht 
eines Bürgers der UdSSR.zur Ret
tung des Menschenlebens, zum 
Schutz des sozialistischen Eigen
tums und der Rechtsordnung oder 
in der Produktion bei Arbeitsun- 
fäHen iimgekommencn Personen;

Arbeitern und Angestellten, die 
lange Zeit gewissenhaft in der Pro- 
duktionssphäre tätig waren. Die 
ununterbrochene Tätigkeilsdauer 
im jeweiligen Betrieb (in der Ver
einigung, Organisation) darf nicht 
unter 10 Jahren sein;

Müttern, die den Titel „Heldin 
der Mutterschaft" tragen, kinderrei
chen Familien, die vier und mehr 
Kinder haben, sowie alleinstehen
den Müttern;

Familien, in denen Zwillinge ge
boren wurden.

Durch die Gesetzgebung der 
UdSSR und der Kasachischen SSR 
kann das Recht auf vorrangigen 
Bezug einer Wohnung auch ande
ren Bürgern eingeräumt werden.

Artikel 38. Außerordentliche Zu
weisung von Wohnraum

Außer der Reihe wird der Wohn
raum Bürgern zugewiesen, deren 
Wohnungen durch Naturkatastro
phen geschädigt wurden, sowie in 
anderen durch die Gesetzgebung 
der UdSSR und der Kasachischen 
SSR vorgesehenen Fällen.

Artikel 39. Die Wohnraumnorm
Die Wohnratimnorm wird in der 

Höhe von 12 Quadratmeter pro 
Person festgelegt.

Der Wohnraum wird in den 
Grenzen der Wohnraumnorm fest
gelegt, jedoch nicht unter der Hö
he, die vom entsprechenden Voll
zugskomitee des Gebietssowjets der 
Volksdeputierten, vom Vollzugsko
mitee des Alma-Ataer Stadtsowjets 
der Volksdeputierten, festgelegt ist.

Einzelnen Bürgern wird zusätz
licher Wohnraum als Einzelzimmer 
oder ein Raum von 10 Quadratme
ter zugewisen. Für Bürger, die an 
schweren Formen einiger chroni
scher Erkrankungen leiden, sowie 
für Personen, die diesen Wohnraum 
gemäß den Bedingungen und dem 
Charakter ' ihrer Arbeit brauchen, 
kann der zusätzliche Wohnraum 
vergrößert werden.

Gemäß den Grundlagen der 
Wohnungsgesetzgebung der UdSSR 
und der Unionsrepubliken werden 
die Ordnung und die Bedingungen 
der Zuweisung von zusätzlichem 
Wohnraum sowie die Liste der 
Bürger, die das Recht auf seinen 
Bezug haben, von der Gesetzge
bung der UdSSR festgelegt.

Artikel 40. Forderungen, die an 
die Wohnräume gestellt werden

Der den Bürgern zugewiesene 
Wohnraum muß gemäß den Korn- 
fortbedingiingen in der gegebenen 
Siedlung eingerichtet sein und den 
sanitärtechnischen Anforderungen 
entsprechen.

Die Wohnungen müssen inner
halb dieser Siedlung zugewiesen 
werden

Bei der Wohnungszuweisung 
darf ein Zimmer von Personen ver
schiedenen Geschlechts über neun 
Jahre, außer den Eheleuten, nicht 
bezogen werden.

Die Wohnung wird unter Be
rücksichtigung der Arbeitsstätte 
des Bürgers, seines Gesundheitszu
stands sowie anderer beachtenswer
ter Umstände zugewiesen.

Invaliden, Hochbetragten und 
an Herzgefäß- und anderen schwe
ren Erkrankungen leidenden Per
sonen werden die Wohnräume ge
mäß ihrem Wunsch in unteren 
Stockwerken oder in Häusern mit 
Fahrstühlen zugewiesen.

Bei der Festlegung der Größe 
des Wohnraums wird berücksich
tigt, ob zur Familie eine Frau mit 
über 20 Wochen Schwangerschaft 
gehört.

Artikel 41. Die Ordnung der Zu
weisung von Wohnräumen

Wohnräume werden den Bür
gern zugewiesen:

in den Häusern aus dem Wohn
raumfonds der örtlichen Sowjets 
der Volksdeputierten — durch die 
Vollzugskomilees der Rayon-, 
Stadt-, Stadtbezirks-, Siediungs-, 
Dorf- und Aulsowjets der 

Volksdepulierten unter Beteiligung 
der ehrenamtlichen Kommission für 
Wohnungsfragen, die beim Voll
zugskomitee aus den Deputierten 
des Sowjets, Vertretern gesell
schaftlicher Organisationen und Ar
beitskollektive gebildet wird:

in den Häusern aus dem behörd
lichen Wohnraumfonds — aufgrund 
des gemeinsamen Beschlusses der 
Administration und des Gewerk- 
schaftskomilees des Betriebs, der 
Institution der Organisation, der 
vom Vollzugskomitce der Rayon-, 
Stadt-, Stadtbezirks-, Siediungs- 
und Aulsowjets der Volksdeputier
ten bestätigt wird, und in vom 
Minislerrat der LldSSR vorgesehe
nen Fällen — auf gemeinsamen 
Beschluß der Administration und

Kapitel 2. Die Wohnt;inmnutzung in Häusern 
aus dem staatlichen und gesellschaftlichen Wohnraumfonds

Artikel 47. Der Wohnuiigsmiet- 
vertrag. Abschluß eines Wohnungs
mietvertrags

Der Wohnungsmiclverlrag in den 
Häusern aus dem staatlichen und 
gesellschaftlichen Wohnraumfonds 
wird zwischen dem Vermieter — 
der Wohnungsverwaltung (bei ih
rem Fehlen — zwischen dem Be
trieb, der Institution und Organi 
sation) und dem Mieter — dem 
Bürger, dein der^Einweisungsschein 
ausgestellt ist —, auf Grund des 
Eiweisungsscheins auf Wohnraum 
schriftlich abgeschlossen.

Im Wohnungsmiet-vcrtra-g wer
den die Rechte und Pflichten der 

des Gewerkachaftskomiiecs des Be
triebs, der Institution und Organi
sation, wonach das entsprechende 
\ollzygskomitec der Sowjets der 
Volksdeputierten über die Zuwei
sung der Wohnräume für das Be
ziehen benachrichtigt wird;

in den Häusern aus dem gesell
schaftlichen Wohnraumfonds — 
auf gemeinsamen Beschluß des Or
gans der entsprechenden Organisa
tion und ihres Betriebsgewerk
schaftskomitees, der nachfolgend 
dem Vollzugskotnifee des entspre
chenden Rayon-, Stadt-, Stadtbe
zirks-, Siediungs-. Dorf- und Aul
sowjets der Volksdeputierten über 
die Zuweisung der Wohnräume für 
das Beziehen mitgetcilt wird.

Pie Wohnräume, die in den von 
staatlichen Betrieben, Institutionen 
und Organisationen an die Voll- 
zugskomitees der örtlichen Sowjets 
der Volksdeputierten (Artikel 5) 
übergebenen Häusern frei werden, 
sowie die Wohnräume in den aus 
Anteilmitteln der Betriebe, Institu
tionen, Organisationen errichteten 
Häusern werden in erster Linie den 
Arbeitern dieser Betriebe, Institu
tionen und Organisationen ztige- 
wiesen, die der Verbesserung ihrer 
Wohnverhältnisse bedürfen. Diese 
Ordnung der Einsiedlung gilt unab
hängig von den Fristen der Über
gabe oder des Baus der Wohnhäu
ser.

Artikel 42. Offenkundigkeit bei 
der Zuweisung von Wohnungen

Die Listen der Personen, die 
Wohnungen bekommen sollen, wer
den zur freien Übersicht ausge
hängt.

Die Form der erwähnten Listen 
muß unbedingt folgendes enthal
ten: den Bestand der Familie, die 
Zeit ihrer Anmeldung. Begründun
gen für vorrangige oder außeror
dentliche Zuweisung eines Wohn
raums.

Artikel 43. Zuweisung der in der 
Wohnung frei gewordenen Wohn
räume

Wenn in der Wohnung, in der 
zwei oder mehr Mieter wohnen, 
ein Zimmer frei geworden ist, das 
vom anderen Wohnraum nicht iso
liert ist, übergeht es zur Nutzung 
des Mieters, der das Nebenzimmer 
bezieht.

Wenn in der Wohnung ein iso
liertes Zimmer frei geworden ist, 
wird es dem Mieter zugewiesen, 
der in derselben Wohnung wohnt, 
.wenn er laut festgelegten Normen 
mit Wohnfläche nicht befriedigt ist.

Das Vorrecht hat der Mieter, der 
als einer der Bürger angemcldet 
ist. die der Verbesserung ihrer 
Wohnverhältnisse bedürfen. Wenn 
es solche Bürger nicht gibt, wird 
das freigewordene Zimmer gemäß 
allgemeiner Ordnung bezogen.

Artikel 44. Der Einweisungs
schein

Auf Grund des Beschlusses über 
die Wohnraumzuweisung im Haus 
aus dem staatlichen oder gesell
schaftlichen Wohnraumfonds stellt 
das Vollzugskomitee des Rayon-, 
Stadt-, Stadtbezirks-, Siediungs-, 
Dorf- und Aulsowjets der Volks
deputierten dem Bürger einen Ein
weisungsschein aus, der die_ einzi
ge rechtliche Begründung für den 
Bezug eines Wohnraums darstellt.

Die Form des Einweisungsscheins 
wird vom AVnisterrat der Kasachi
schen SSR festgelegt.

In Übereinstimmung mit den 
Grundlagen der Wohnungsgese'.z- 
gebung der UdSSR und der Uni
onsrepubliken erfolgt die Ausstel
lung der Einweisungsscheine für 
Wohnungen in Militärsiedlungen in 
der von der Gesetzgebung der. 
UdSSR vorgesehenen Ordnung.

Artikel 45. Erklärung der Woh
nungszuweisung für ungültig

Der Einweisungsschein kann aut 
dem Rechtswege für ungültig er
klärt werden, falls die Bürger An
gaben übel den Bedarf an der Ver
besserung ihrer Wohnverhältnisse 
vorlegen, die der Wirklichkeit nicht 
entsprechen, falls die Rechte an
derer Bürger oder Organisationen 
auf den im Einweisungsschein an
gegebenen Wohnraum verletzt wer
den, im Falle rechtswidriger Ak
tionen der Amtspersonen bei der 
Entscheidung der Frage der Woh
nungszuweisung sowie in anderen 
Fällen der Verletzung der Ordnung 
und der Bedingungen der Woh
nungszuweisung.

Die Forderung über die Erklä
rung der Wohnungszuweisung iür 
ungültig kann im Laufe von drei 
Jahren seit der Ausstellung des 
Einweisungsscheins gestellt werden. 
Solch eine Forderung kann 3 Jah
re nach der Ausstellung des Ein
weisungsscheins gestellt werden, 
wenn diese als Resultat der rechts
widrigen Handlungen der Personen 
ausgestellt wurde, die den Einwei
sungsschein erhalten haben.

Artikel 46. Die Bestimmungen 
der Erfassung von Bürgern, die ei
ner Verbesserung der Wohnverhält
nisse bedürfen, sowie der Woh
nungszuweisung

Die Bestimmungen über die Er
fassung, der Bürger, die einer Ver
besserung der Wohnverhältnisse 
bedürfen, sowie der Wohnungszu
weisung werden vorn Ministerrat 
der Kasachischen SSR und vom 
Kasachischen Rcpublikg e w c r k- 
schaftsrat bestätigt.

Seilen bezüglich der Wohnraum
nutzung festgelegt.

Der Typenwohnungsmietvertrag 
und die Vorschriften für Wohn
raumnutzung, für Unterhaltung 
des Wohnhauses und des Hausge
ländes werden vom Ministerrat der 
Kasachischen SSR bestätigt.

Hinsichtlich der Beziehungen, die 
sich aus dem Wohnungsmietvertrag 
ergeben, werden in entsprechen
den Fällen auch die Bestimmun
gen der Zivilgesetzgebung der 
UdSSR und der Kasachischen SSR. 
angewandt.

Artikel 48. Gegenstand des 
Wohnungsmietvertrags

lrt Häusern des staatlichen und 

gesellschaftlichen Wohnraumfonds 
ist die Einzelwohnung in der Re
gel Gegenstand des Mietvertrags.

Ein Zimmer, das mit dem ande
ren durch einen gemeinsamen Ein
gang verbunden ist (Nebenzim
mer), ein Teil des Zimmers sowie 
Hiifsräume (Küche, Korridore, Vor
ratskammern u. a. m.) können kein 
selbständiger Gegenstand des Miet
vertrags sein.

Artikel 49. Familienmitglieder 
des Mieters

Zu den Mitgliedern der Familie 
des Mieters gehören der zusammen 
mit ihm wohnende Gatte des Mie
ters, die Kinder (darunter auch 
die adoptierten) sowohl des Mie
ter? selbst als auch eines beliebi
gen Mitglieds seiner Familie und 
Adoptiveltern. Andere Personen 
können als Mitglieder der Familie 
des Mieters anerkannt werden, 
wenn sie ständig gemeinsam mit 
dem Mieter wohnen und mit ihm 
gemeinsame Wirtschaft führen. Ar
beitsunfähige Unterhaltsempfänger 
sind Mitglieder der Familie des 
Mieters, wenn sie ständig zusam
men mit dem Mieter wohnen.

Artikel 50. Die Rechte und 
Pflichten der Familienmitglieder des 
Mieters

Die Familienmitglieder des Mie
ters, die zusammen mit ihm woh
nen, genießen ebenso wie der Mie
ter alle Rechte und erfüllen alle 
Pflichten, die sich aus dem Woh
nungsmietvertrag ergeben. Die 
mündigen Familienmitglieder über
nehmen die Solidarhaftung nach 
den aus dem Wohnungsmietvertrag 
resultierenden Verpflichtungen.

Wenn die im Artikel 49 dieses 
Gesetzbuches erwähnten Bürger 
nicht mehr Familienmitglieder des 
Mieters sind und in dem von ihnen 
bezogenen Wohnraum weiter woh
nen, genießen sie die gleichen 
Rechte und Pflichten wie der Mieter 
und die Mitglieder seiner Familie.

Artikel 51. Das Recht des Mie
ters auf Einquartierung anderer 
Bürger in dem von ihm bezogenen 
Raum

Der Mieter hat das Recht, ord
nungsgemäß in dem von ihm be
zogenen Raum seinen Gatten, sei
ne Kinder, Eltern und andere Per
sonen einzuquarticren, wenn er da
für ein schriftliches Einverständnis 
aller mündigen Mitglieder seiner 
Familie erhalten hat. Für die Ein- 
3uartierung der unmündigen Kin

er bei ihren Eltern ist kein Ein
verständnis der Familienmitglieder 
erforderlich.

Die Personen, die sich im Wohn
raum gemäß diesem Artikel ein
quartiert haben, erwerben das Recht 
auf Wohnraumnutzung gleichwie 
die anderen Personen, die dort woh
nen, wenn bei der Einquartierung 
zwischen diesen Bürgern, dem Mie
ter und den mit ihm wohnenden 
Mitgliedern seiner Familie keine 
andere Vereinbarung bestand.

Artikel 52. Die Wohnungsmietc 
und die Kommunalabgaben

In Übereinstimmung mit den 
Grundlagen der Wohnungsgesetzge
bung der UdSSR und der Unionsre
publiken wird die Höhe der Woh
nungsnutzungsgebühr (Wohnungs
miete) in den Häusern aus dem 
staatlichen und gesellschaftlichen 
Wohnraumfonds vom Ministerrat 
der UdSSR festgelegt.

Nicht doppelt wird der Wohn
raum bezahlt, der dem Mieter und 
seinen Familienangehörigen gemäß 
den festgelegten Normen zusteht, 
sowie die überschüssige Wohnflä
che, wenn ihre Ausmaße iür die 
ganze Familie nicht die Hälfte der 
Wohnraumnorm übersteigt, die ei
nem Menschen zus^eht. Die Nut
zungsgebühr für dife überschüssige 
Wohnfläche erfolgt nach den vom 
Ministerrat der UdSSR und vom 
Ministerrat der Kasachischen SSR 
fcstgelegten erhöhten Tarifsätzen.

Die Gebühren für kommunale 
Dienstleistungen (Versorgung mit 
Wasser. Gas, Wärme- und Elektro
energie u. a.) werden außer der 

■ Wohnungsmiete nach den ord
nungsgemäß bestätigten Tarifsät
zen eingezogen.

Der Mieter ist verpflichtet, die 
Wohnungsmiete nicht später als 10 
Tage nach dem vergangenen Monat 
einzuzahlen und die kommunalen 
Dienstleistungen rechtzeitig zu be
zahlen.

In Übereinstimmung mit den 
Grundlagen der Wohnungsgesetz
gebung der UdSSR und der Unions
republiken werden die Vergünsti
gungen für die Wohnungsmiete und 
die Kommunalabgabcn von der Ge
setzgebung der UdSSR festgelegt.

Den Bürgern, die in Kolchosen 
gehörenden Häusern wohnen, kön
nen Vergünstigungen für die Woh
nungsmiete auf Beschluß der Voll
versammlung der Kolchosmitglieder 
oder der Versammlung der Bevoll
mächtigten eingeräumt werden.

Artikel 53. Unentgeltliche Nut
zung des Wohnraums mit Heizung 
und Beleuchtung

In Übereinstimmung mit den 
Grundlagen der Wohnungsgesetzge
bung der UdSSR und der Unions
republiken benutzen die Speziali
sten. die auf dem Lande, außerhalb 
der Siedlungen (und in den durch 
die Gesetzgebung der UdSSR fest
gelegten Fällen — in Arbeiter- und 
anderen Siedlungen) arbeiten und 
leben, den Wohnraum mit Heizung 
und Beleuchtung unentgeltlich. Die 
Liste der Spezialisten, die mit sol
chem Wohnrauin versorgt werden, 
sowie die Ordnung der Zuweisung 
von Wohnräumen für sie werden 
vom Ministerrat der UdSSR und 
vom Ministerrat der Kasachischen 
SSR festgelegt.

Artikel 54. Fristen der Erhaltung 
des Wohnraums für die zeitweilig 
abwesenden Bürger

Bei zeitweiliger Abwesenheit des 
Mieters oder der Mitglieder seiner 
Familie wird für sie der Wohn
raum im Laufe von sechs Monaten 
erhalten. Die Bedingungen und 
Fälle der Erhaltung des Wohnraums 
für zeitweilig abwesende Bürger für 
eine längere Frist werden durch 
die Gesetzgebung der UdSSR und 
der Kasachischen SSR festgelcgt.

Wenn der Mieter oder die Mil-

Slieder seiner Familie aus triftigen 
ründen über sechs Monate ab

wesend waren, kann diese Frist auf 
Antrag des Abwesenden vom Ver
mieter verlängert werden.

Artikel 55. Fälle der Erhaltung 
des Wohnraums für Bürger

Der Wohnraum bleibt tur Bürger 
erhalten:

1. bei der Einberufung zum ak
tiven Militärdienst — im Laufe des 
Ableistens des ganzen aktiven Mi
litärdienstes sowie bei der Einbe
rufung der Reserveoffiziere zum ak
tiven Militärdienst auf die Dauer 
bis drei Jahre — für die Zeit des 
Ableistens des aktiven Militärdien
stes; für die Zeit des aktiven Wehr
dienstes als Fähnriche, Fähnriche 
zur See und als längerdienende 
Armeeangehörige — im Lauie der 
ersten fünf Jahre ihres aktiven Mi
litärdienstes;

2. bei zeitweiligem Abreisen vom 
ständigen Wohnort wegen der Be
dingungen und des Charakters der 
Arbeit (Schiffsmannschaft, Mitar
beiter geologischer und Erkun- 
dungspartien und -expeditionen 
usw.) oder zum Studium — für 
die ganze Zeit der Ausübung die
ser Arbeit oder des Studiums;

3. beim Unterbringen der Kinder 
in einer staatlichen Kindereinrich
tung, bei Verwandten oder beim 
Vormund (Fürsorger) — im Laufe 
der ganzen Zeit ihres Aufenthalts 
in dieser Einrichtung oder beim 
Vormund (Fürsorger) bis zur Er
langung der Volljährigkeit.

Wenn in dem Wohnraum, wo die 
Kinder lebten, die zur Erziehung 
in eine staatliche Kindereinrich
tung, bei Verwandten, beim Vor
mund (Fürsorger) untergebraent 
wurden, keine Mitglieder ihrer Fa
milien wohnen, hat der Vermieter 
das Recht, diesen Raum gemäß 
Untermietervertrag an andere Bür
ger für die Zeit der Abwesenheit 
der Kinder zu vergeben.

Bei der Rückkehr der Kinder 
nach Erlangung der Volljährigkeit 
haben die gesetzmäßigen Vertreter 
der minderjährigen Kinder das 
Redht, die Räumung der Wohnung 
und die Einquartierung der Kinder 
zu fordern;

4. beim Abreisen im Zusammen
hang mit der Erfüllung der Pflich
ten eines Vormunds (Fürsorgers) 
für die ganze Zeit bis zur Aufhe
bung dieser Pflicht;

5. beim Aufenthalt in prophylakti
schen medizinischen Einrichtungen, 
darunter in einem medizinischen 
prophylaktischen Arbeitssanatorium 
— für die ganze Zeit des Aufent
halts darin;

6. beim Inhaftieren — für die 
ganze Zeit der Inhaftierung;

7. bei der Verurteilung zu Frei
heitsentzug oder einer anderen 
Strafe, die die Möglichkeit aus
schließt, im gegebenen Ort zu woh
nen, — im Laufe von sechs Mona
ten seit dem Tage des Inkrafttre
tens des Gerichtsurteils;

8. in anderen vom Gesetz der 
UdSSR und der Kasachischen SSR 
festgelegten Fällen.

In Fällen, die in den Punkten I 
bis 6 des vorliegenden Artikels an
gegeben sind, bleibt das Recht der 
Wohnraumnutzung für die abwe
senden Personen im Laufe von 
sechs Monaten vom Tag des Ab
laufs der in diesen Punkten ange
gebenen Termini erhalten.

Artikel 56. Die Ordnung der 
Aberkennung des Rechts einer Per
son auf Wohnraumnutzung

Die Aberkennung des Rechts ei
ner Person auf Wohnraumnut
zung infolge der Abwesenheit die
ser Person über die festgelegte 
Frist hinaus erfolgt auf dem 
Rechtswege auf Forderung des Ver
mieters oder der in diesem Raum 
verbliebenen anderen ständigen 
Wohnungsnutzer.

Artikel 57. Das Recht auf Nut
zung des Wohnraumes im Fall zeit
weiliger Abwesenheit des Woh- 
nungsmicters

Die Mitglieder der Familie, die 
in einem Wohnraum toben, dessen 
Mieter zeitweilig abwesend ist, ha
ben das Recht, den ganzen von ih
nen besetzten Raum unter den 
früheren Bedingungen zu nutzen. 
Dabei haben sic alle Rechte und 
tragen alle Pflichten gemäß dem 
Vertrag über Nutzung dieses 
Wohnraumes.

Die Wohnfläche, auf deren Nut
zung der zeitweilig abwesende Bür
ger das Recht beibehält, gilt nicht 
als überschüssig.

Artikel 58. Pflichten des zeitwei
lig abwesenden Wohnungsmieters

Die zeitweilige Abwesenheit des 
Wohnungsmieters befreit ihn nicht 
von der Erfüllung aller Pflichten 
gemäß dem Vertrag über Woh
nungsmietc außci dem Fall, der in 
Artikel 59 de*- vorliegenden Gesetz
buches vorgesehen ist.

Artikel 59. Nutzung des Wohn
raums der Bürger, die im aktiven 
Militärdienst stehen, durch den 
Vermieter

Wenn im Wohnraum des Bür
gers, dem der Wohnraum gemäß 
Punkt 1 des Artikels 55 des vorlie
genden Gesetzbuches erhalten 
bleibt, keine Mitglieder seiner Fa
milie wohnen, hat der Vermieter 
das Recht, nach drei Monaten die
sen Raum gemäß Wohnungsmiet
vertrag an andere Bürger für die 
Zeit des aktiven Militärdienstes 
des Einberufenen zu vergeben.

Nach seiner Rückkehr hat der 
Armeeangehörige das Recht, eine 
sofortige Räumung der Wohnung 
und seine Einquartierung zu for
dern. Im Fall der Weigerung des 
Wohnungsmielers und seiner Fa
milienmitglieder, die Wohnung zu 
räumen, unterliegen sie auf For
derung des Armeeangehörigen ei
ner Exmittierung auf dem Rechts
wege unabhängig davon, ob Ihnen 
ein anderer Raum zugewiesen wird 
oder nicht.

Artikel 60. Die Reservierung des 
Wohnraums

Die Wohnräume der Mieter und 
ihrer Familienmitglieder werden 
reserviert bei ihrer Entsendung zur 
Arbeit im Ausland für die ganze

(Fortsetzung S. 3)
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Zeit des Aufenthalts daselbst, bei 
der Abreise zur Arbeit in Gebiete 
des hohen Nordens und in diesen 
gleichgestellte Gegenden für die 
ganze Zeit der Geltung des Ar
beitsvertrags und in den durch die 
Gesetzgebung der UdSSR vorgese
henen Fällen für die ganze Zeit 
des Aufenthalts in Gegenden des 
hohen Nordens und in diesen 
gleichgestellten Gegenden.

Durch dte Gesetzgebung der 
UdSSR und der Kasachischen SSR 
können auch andere Fälle der 
Wohnraumreservierung vorgesehen 
werden.

Artikel 61. Ausstellung eines Re
servierungsscheines

In den in Artikel 60 besagten 
Fällen händigt das Vollzugskomi
tee des Rayon-, Stadt-, Stadtbe
zirks-, Siedlungs-, Dorf- oder Aul
sowjets der Volksdeputierten, auf 
deren Territorium der zu reservie
rende Wohnraum gelegen Ist, für 
den Wohnraum einen Reservie
rungsschein aus.

Wenn der Mieter oder die Mit
glieder seiner Familie im Laufe von 
sechs Monaten nach Ablauf der 
Reservierungsdauer den Wohnraum 
nicht cinnehmen, können sie als Per
sonen anerkannt werden, die das 
Recht auf Wohnraum eingebüßt 
haben.

Artikel 62. Fälle, wo die Aus
stellung von Rcservierungsscheinen 
untersagt ist

Ein Reservierungsschein wird 
nicht ausgestellt:

1. für Untermieter und zeitweili
ge Bewohner;

2. für Personen, die in Wohnhei
men und Dienstwohnungen leben;

3. für Personen, von denen ge
fordert wurde, den Wohnungs
mietvertrag zu ändern oder aufzu
lösen, bis zur Beilegung der Strei
tigkeit in festgelegter Ordnung.

Artikel 63. Nutzung ’ reservier
ter Wohnräume

Der Mieter hat das Recht auf
grund eines Untermietvertrags 
reservierten Wohnraum im Gebäu
de des staatlichen oder des gesell
schaftlichen Wohnraumfonds zu 
besetzen oder dort zeitweilige «Be
wohner für die Zeit im Rahmen 
der Reservierung unterzubringen.

Die Entrichtung der Miete und 
die Gewährleistung einer entspre
chenden Unterhaltung und Erhal
tung der Wohnung sind Pflichten 
des Wohnungsmieters.

Artikel 64. Die Exmittierung der 
Untermieter und zeitweiligen Be
wohner aus reservierten Wohnräti- 
men

Bei der Rückkehr des Hauptmic- 
ters oder seiner Familienmitglie
der haben sie das Recht, eine so
fortige Räumung des reservierten 
Wohnraums zu fordern, unabhän
gig davon, ob die Gültigkeitsdauer 
des Reservierungsscheins abgelau- 
fen ist oder nicht.

Falls der Untermieter oder der 
zeitweilige Bewohner sich weigert, 
diese Wohnung zu räumen, unter
liegen sie auf Forderung des Mie
ters einer Exmittierung auf dem 
Rechtswege ohne Zuweisung eines 
anderen Wohnraums.

Artikel 65. Ordnung der Beile
gung von Streitigkeiten, die mit 
der Wohnraumreservierung verbun
den sind

Alle Streitigkeiten wegen Aus
stellung eines Reservierungs
scheins. wegen Verlängerung sei
ner Gültigkeitsdauer, vorfristiger 
Erlöschung und wegen Anerken
nung des Reservierungsscheins als 
ungültig sowie die Aberkennung 
des Rechts von Personen auf 
Wohnraum werden durch das Ge
richt entschieden

Artikel 66. Wohnimgsaustausch
Der Mieter des Wohnraums hat 

mit schriftlicher Zustimmung der 
zusammen mit ihm wohnenden Fa
milienmitglieder. einschließlich der 
zeitweilig abwesenden, das Recht, 
seinen Wohnraum gegen den eines 
anderen Mieters oder Mitglieds ei
ner Wohnungsbaugenossenschaft 
zu tauschen, darunter auch mit in 
anderen Ortschaften wohnenden.

Falls es zwischen den Familien-' 
mitgliedern nicht zum Einver
ständnis bezüglich des Tausches 
gekommen ist. hat jedes von ihnen 
das Recht, auf dem Rechtswege ei
nen zwangsweisen Tausch seines 
Wohnraums gegen Wohnrätlmc in 
verschiedenen Häusern (Wohnun
gen) zu fordern.

Der Wohnungstausch in Häusern 
der Betriebe, Dienststellen und Or
ganisationen wird mit ihrer Zu
stimmung gestattet. Gegen die 
Wohnungsta lisch Verweigerung kann 
auf dem Rechtswege Berufung ein
gelegt werden, außer den Fällen 
des Wohnraumtauschs in Kolchosen 
gehörenden Häusern

Die Ordnung des Wohnungstau
sches und die Bedingungen, die 
keinen Tausch zulassen, werden 
durch die Gesetzgebungen der 
UdSSR, das vorliegende Gesetz
buch und andere Gesetzgebungen 
der Kasachischen SSR festgelegt.

Zwischen Personen, die durch 
nahe Familienbeziehungen (Eheleu
te, Verwandte aufsteigender oder 
absteigender Linie. Brüder und 
Schwestern und zusammen mit ih
nen wohnende Familienmitglieder) 
ist ein Tausch eines Teils des 
Wohnraums oder auch ein Tausch 
ohne Ausziehen aller Personen 
möglich, die zusammen mit dem 
Tauschteilnehmer wohnen (Inner
familientausch).

Artikel 67. Bedingungen, unter 
denen kein Wohnungstausch zuge
lassen wird

Der Wohnungstausch ist unter- 
sagt:

1. wenn an den Mieter eine For
derung über Auflösung oder Än
derung des Wohnungsmietvertrags 
oder über Anerkennung des Ein
weisungsscheins als nicht gültig 
vorJiegt;

2. wenn bezüglich des Mitglieds 
der Wohnungsbaugenossenschaft 
die Frage des Ausschlusses aus 
der Wohnungsbaugenossenschaft 
vorliegt;

3. wenn der Wohnungstausch ei

nen fiktiven oder spekulativen Cha
rakter trägt;

4. wenn das Haus (der Wohn
raum) einzustürzen droht oder das 
Haus gemäß Beschluß des'Voll
zugskomitees des örtlichen So
wjets der \ olksdeputierten als ha
variegefährdet anerkannt wurde, 
zur Abtragung bestimmt ist oder 
für staatliche und gesellschaftliche 
Belange übergeben wird;

5. wenn der Wohnraum eine 
Dienstwohnung ist oder sich in ei
nem Wohnheim befindet;

6. wenn sich einer der dem 
Tausch unterliegenden Räume in ei
nem Haus des Betriebs, der Dienst
stelle oder Organisation befindet, 
die gemäß Beschluß des Minister
rats der UdSSR oder des Minister
rats der Kasachischen SSR in die 
Listen der Betriebe, Dienststellen 
und Organisationen der wichtigsten 
Zweige der Volkswirtschaft einge
tragen wurden, aus deren Häusern 
pine Exmittierung auf dem Rechts
wege der Arbeiter und Angestell
ten (zusammen mit den mit ihnen 
wohnenden Familienmitgliedern) 
zugelassen wird, welche im Zusam
menhang mit der Kündigung auf 

eigenen Wunsch ohne triftigen Grund 
sowie wegen der Verletzung der Ar
beitsdisziplin, oder wegen der Ver
übung eines Verbrechens die Ar- 
beitsverhältnisse mit dem Betrieb, 
der Dienststelle oder Organisation 
aiifgegeben haben. Bürger, die die 
Arbeitsverhältnisse aus anderen 
Gründen aufgaben, sowie diejeni
gen, die einen Wohnraum nicht im 
Zusammenhang mit den Arbeitsver- 
hältnissen erhielten, haben das 
Recht auf Wohnungstausch auf all
gemeinen Grundlagen;

7. wenn im Zusammenhang mit 
dem Tausch die Wohnverhältnisse 
einer Seite sich wesentlich ver
schlechtern, wodurch sie zu einer 
der Verbesserung ‘der Wohnver
hältnisse bedürftigen Person wird;

8. und in anderen von der Ge
setzgebung der UdSSR und der 
Kasachischen SSR vorgesehenen 
Fällen.

Artikel 68. Folgen des Woh
nungstausches für Untermieter und 
zeitweilige Bewohner

I Intermieter und zeitweilige Be
wohner, welche die dem Tausch' 
unterliegende Wohnung nicht räu
men, können auf dem Rechtswege 
ohne Zuweisung eines anderen 
Wohnraiims exmittiert werden.

Artikel 69. Das Inkrafttreten der 
Vereinbarung über den Wohnungs
tausch

Die Vereinbarung über den Woh
nungstausch tritt ab dem Moment 
der Aushändigung der Wohnungs
zuweisung (Einweisungsschein), 
ausgestellt von den Vollzugskomi- 
iees der örtlichen Sowjets der 
VolksdepuliCrtvn (Artikel 44), in 
Kraft. Gegen die Verweigerung der 
Ausstellung eines Einweisungs
scheines kann auf dem Rechtswege 
im Laufe von sechs Monaten Be
rufung eingelegt werden.

Die Einweisungsscheine werden 
am Wohnort eines der Wohnungs
tauscher ausgehändigt.

Artikel 70. Anerkennung der 
Vereinbarung über den Wohnungs
tausch für gültig

Der Wohnungstausch, der unter 
Umständen stattfand, die im Ar
tikel 67 des vorliegenden Gesetzbu
ches vorgesehen sind, wird für un
gültig anerkannt.

Die Vereinbarung über den 
Tausch kann auch für ungültig er
klärt werden aus Gründen, die das 
Zivilgesetzbuch der Kasachischen 
SSR für die Erklärung der Ab
machung als unwirksam festgelegt 
hat.

Die Erklärung der Vereinbarung 
über Wohnungstausch und der aus
gestellten Tauscheinweisungsschei- 
nc für ungültig erfolgt auf dem 
Rechtswege.

Artikel 71. Folgen der Erklärung 
des Wohnungstausches für ungül
tig

lm Fall der Erklärung des Woh
nungstausches für ungültig unter
liegen die Seiten einer Übersied
lung in ihre früheren Wohnräume.

In den Fällen, wenn der Woh
nungstausch infolge unrechtmäßi
ger Handlungen für ungültig er
klärt wurde, ist der daran Schul
dige verpflichtet, der anderen Sei
te den infolge des Tausches ent
standenen Schaden (den Aufwand 
für Transportierung der Möbel, die 
Renovierung usw.) zu ersetzen.

Geldsummen oder anderes Eigen
tum. das eine der Seiten beim 
Wohnungstausch unbegründet er
hielt. wird zu Gunsten des Staats
fiskus beigetrieben.

Artikel 72. Die Regeln des Woh
nungstausches

Die Regeln für den Wohnungs
tausch werden vom Ministerrat der 
Kasachischen SSR bestätigt.

Artikel 73. Das Recht des Woh- 
nungsmieters auf die Zuweisung 
eines kleineren Wohnraums statt 
des von ihm bewohnten

Der Mieter, der einen Wohnraum 
hat, welcher die feslgelegte Norm 
übersteigt, hat das Recht, mit Zu
stimmung der Familienmitglieder 
vom Vollzugskomitee des Örtlichen 
Sowjets der Volksdeputierten, vom 
Betrieb, von der Dienststelle und 
Organisation (je nach der Zugehö
rigkeit des Hauses) zu fordern, daß 
ihm ordnungsgemäß ein kleinerer 
Wohnraum statt des von ihm be
wohnten zugewiesen wird.

Artikel 74. Die Wohnungsunter
miete

Der Mieter hat mit Zustimmung 
der zusammen mit ihm wohnenden 
Familienmitglieder sowie mit Zu
stimmung des Vermieters das Recht, 
den Wohnraum In vom vorliegen
den Gesetzbuch und anderen Ge
setzgebungen der Kasachischen 
SSR festgclegten Fällen und Ord
nung zu vermieten.

Bei zeitweiliger Abreise hat der 
Hauptmieter das Recht, seinen 
"inzen Wohnraum in Untermiete 
zu vergeben, wobei er vor dem Ver
mieter gemäß dem Wohnungsmiel- 
vertrag verantwortlich bleibt, in 
anderen Fällen — einen Teil seines 
Wohnraums.

Artikel 75. Bedingungen, die kei
ne Wohfuingsuntermiete zulasseh

Die Wohnimgsuntermiete wird 
nicht zugelassen, wenn durch das 
Einziehen des Untermieters der 
Wohnraum für jede hier lebende 
Person unter der im ersten Teil 
von Artikel 39 dieses Gesetzbuches 
festgelegten Norm liegt, sowie in 
Dienstwohnungen und in Wohn
räumen in Gemeinschaftsheimen.

Artikel 76. Untennietvcrtrag
Der Untermietvertrag muß 

schriftlich unter nachfolgender Re
gistrierung in der entsprechenden 
Wohnungsverwaltung aufgesetzt 
werden.

Beim Zusammenwohnen mehrerer 
Mieter ist für Untervermietung des 
Wohnraums die Zustimmung aller 
Mieter erforderlich.

Die Nichtbefolgung der feslgc- 
legten Ordnung für die Wohnungs
untermiete zieht die Ungültigkeit 
des Untermietvertrags nach sich, 
die eingezogenen Bürger unterliegen 
der Exmittierung aut dem Rechts
wege ohne Zuweisung eines an
deren Wohnraums.

Artikel 77. Die Nutzungsgebühr 
für Wohnraum gemäß Untermiet
vertrag

Die Nutzungsgebühr für den ge
mäß dem Untermietvertrag gemie
teten Wohnraum wird durch eine 
Vereinbarung der Seiten festge- 
lcgt, darf aber nicht die Wohnungs
miete übertreffen, die der Mieter Tür 
diesen Raum zahlt.

Die saisonbedingte Vermietung 
von Räumen in Datschen- und Kur
ortgegenden erfolgt nach vom 
Ministerrat der Kasachischen SSR 
festgelegten Tarifsätzen.

Artikel 78. Aufhebung des Un- 
tennietvertrags

Nach Ablauf der Gültigkeits
dauer des Untermietvertrags er
langt der Untermieter nicht das 
Recht auf Erneuerung des Vertrags 
und unterliegt auf Forderung des 
Hâuptvermicters einer Exmittierung 
auf dem Rechtswege ohne Zuwei
sung eines anderen Wohnraiims.

Ein Untermietvertrag ohne Anga
be der Gültigkeitsdauer kann zu 
beliebiger Zeit aufgehoben werden, 
der Hauptmieter ist jedoch ver
pflichtet, den Untermieter vor drei 
Monaten über das Erlöschen des 
Vertrags zu benachrichtigen.

Der Untennietvcrtrag kann auch 
aus anderen Gründen erlöscht wer
den. die in Artikel 97 des vorliegen
den Gesetzbuches vorgesehen sind.

Artikel 79. Die Beschlagnahmung 
eines Wohnraums, der zu Erzie
lung nichterarbeiteter Einkommen 
genutzt wird

Wenn der Mieter ständig einen 
Wohnraum in Untermiete abgibt, 
um nichterarbeitetes Einkommen 
zu erzielen, kann ein isolierter 
Wohnraum.- der in Untermiete ab
gegeben wird, auf dem Rechtswege 
beschlagnahmt und die ungesetzlich 
erhaltenen Gelder können zu Gun
sten des Staatsfisktis beigetrieben 
werden.

Artikel 80. Zeitweilige Bewohner
Personen, die in einem Wohn

raum mit Erlaubnis de» Hauptmie
ters und der volljährigen Familien
mitglieder ohne Abschluß eines Un
termietvertrags wohnen, werden 
für zeitweilige Bewohner erklärt.

Die Einquartierung zeitweiliger 
Bewohner für mehr als anderthalb 
Monate ist nur unter Befolgung 
der Vorschriften aus dem zweiten 
Teil des Artikels 76 des vorliegen
den Gesetzbuches zulässig.

Auf Forderung des Hauptmielers 
oder seiner Familienmitglieder sind 
die zeitweiligen Bewohner ver
pflichtet. den Wohnraum innerhalb 
von zwei Wochen zu räumen. Im 
Falle ihrer Weigerung unterliegen 
sie einer Exmittierung auf dem 
Rechtswege ohne Zuweisung eines 
anderen Wohnraums.

Artikel 81. Die Exmittierung der 
Untermieter und der zeitweiligen 
Bewohner im Fall der Aufhebung 
des Wohnmietvertrags

Die Untermieter und zeitweili
gen Bewohner erlangen kein selb
ständiges Recht auf Wohnraum.

Mit der Aufhebung des Woh
nungsmietvertrags erlischt auch 
gleichzeitig der Untermietvertrag. 
Die Untermieter und die zeitweili
gen Bewohner unterliegen im Fall 
der Weigerung, die Wohnung zu 
räumen, der Exmittierung auf dem 
Rechtswege ohne Zuweisung eines 
anderen Wohnraums.

Artikel 82. Die Exmittierung der 
Vormunde und Fürsorger

Personen, die in den Wohnraum 
des Hauptmieters als Vormunde 
oder Fürsorger zogen, erlangen 
kein selbständiges Recht auf die
sen Wohnraum. Wenn dieser Wohn
raum in vom Gesetz festgeiegler 
Ordnung dem Vormund oder Für
sorger nicht zugesprochen wurde, 
unterliegen sie nach Ablauf der 
Vormundschaft oder Fürsorge ei
ner Exmittierung auf dem Rechts
wege ohne Zuweisung eines ande
ren Wohnraumes.

Artikel 83. Die Zuweisung von 
Wohnräumen den Bürgern bei der 
Generalrenovierung des Wohnhau
ses

Bei der Generalrenovierung eines 
Wohnhauses aus dein staatlichen 
und gesellschaftlichen Wohnraum
fonds, wenn die Renovierung nicht 
ohne Exmittierung des Mieters 
durchgeführt werden kann, ist der 
Vermieter verpflichtet, dem Mie
ter und seinen Familienangehöri
gen für die Zeit der Generalrcno- 
vierung einen anderen Wohnraum 
bereitzustellen, ohne den Mietver
trag für den zu renovierenden 
Raum aufzuheben. Falls der Mie
ter sich weigert, in diesen Raum 
umzuziehen, kann der Vermieter 
seine Umsiedlung in diesen Raum 
auf dem Rechtswege fordern.

Der bereitgeslellte Wohnraum 
muß den Forderungen aus dem vier
ten Teil des Artikels 96 des vorlie
genden Gesetzbuches entsprechen.

Auf Vereinbarung der. Selten 
kann statt der Umsiedlung der 
Wohnungsmietvertrag aufgehoben 
und dem Mieter zur ständigen Nut
zung ein anderer Raum zugewiesen' 
werden, der den Forderungen ent

spricht, die in den Artikeln 39 und 
40 des vorliegenden Gesetzbuches 
vorgesehen sind.

Die mit Umsiedlung wegen Ge- 
ricralrenovierung verbundenen Un- 

• kosten hat der Vermieter zu erset
zen.

Falls der Wohnraum des Mieters 
und seiner Familienmitglieder we
gen der Generalrenovierimg nicht 
erhalten werden kann, oder seine 
Fläche beträchtlich vergrößert wird 
und beim Mieter überschüssige 
Wohnfläche entsteht, muß dem Mie
ter und seinen Familienangehörigen 
ein anderer komfortabler Wohn
raum vor Beginn der Generalreno- 
vierung bereitgestellt werden. Falls 
sich infolge der Generalrenovierung 
der Wohnraum wesentlich verrin
gert. muß dem Mieter und seinen 
Familienangehörigen ein anderer 
komfortabler Wohnraum vor Be

ginn der Generalrenovierung bereit
gestellt werden.

Der zugewiesene Wohnraum muß 
den Forderungen entsprechen, die 
von Artikel 39 und den Teilen eins, 
zwei und drei des Artikels 96 des 
vorliegenden Gesetzbuches vorgese
hen sind.

Streitigkeiten zwischen Mieter 
und Vermieter, die bei Anwendung 
dieses Artikels entstehen, werden 
auf dem Rechtswege beigelegt.

Artikel 84. Die Änderung des 
WohnungsmiFvertrags

Der Wohnungsmietvertrag kann 
nur mit Zustimmung des Mieters, 
seiner Familienangehörigen und 
des Vermieters außer den durch die 
Grundlagen der Wohnungsgesetz
gebung der UdSSR und der Unions
republiken sowie durch andere Ge
setzgebungsakte der UdSSR und 
das vorliegende Gesetzbuch vorge
sehenen Fällen geändert werden.

Artikel 85. Die Änderung des 
Wohnungsmietvertrags auf Forde
rung der Mieter, die sich zu einer 
Familie vereinen

Bürger, die in einem Quartier 
wohnen und die Wohnräume hier 
gemäß aparten Mietverträgen nut
zen. haben im Fall ihrer Vereini
gung zu einer Familie das Recht, 
den Abschluß eines Mietvertrags 
mit einem von ihnen für den gan
zen von ihnen benutzten Wohnraum 
zu fordern.

Die Weigerung des Vermieters, 
einen AAietverlrag abzuschließen, 
kann auf dem Rechtswege ange
fochten werden.

Artikel 86. Die Änderung des 
Mietvertrags infolge der Anerken
nung eines anderen Familienmit
glieds für den Hauptmieter

Ein mündiges Mitglied der Fami
lie des Hauptmieters kann mit Zu
stimmung des Hauptmieters und 
der anderen volljährigen Familien
mitglieder seine Anerkennung als 
Hauptmieter gemäß dem vorher ab
geschlossenen Mietvertrag statt des 
ursprünglichen fordern. Dasselbe 
Recht hat im Fall des Ablebens 
des Hauptmielers jedes volljährige 
Familienmitglied des Verstorbenen.

Streitigkeiten, die mit der Aner
kennung eines Familienmitglieds 
als Hauptmieler entstehen, werden 
auf dem Rechtswege beigelegt.

Die durch diesen Artikel festgc
legten Regeln werden nicht beim 
Mieten von Wohnräumen in Häu
sern der Betriebe. Dienststellen und 
Organisationen angewandt, die ge
mäß dem Beschluß des .Ministerrats 
der UdSSR oder des Ministerrats 
der Kasachischen SSR in die Li
sten der Betriebe, Dienststellen und 
Organisationen der wichtigsten 
Volkswirtschaftszweige eingetragen 
wurden, aus deren Häusern die 
Exmittierung der Arbeiter und An
gestellten (zusammen mit den mit 
ihnen wohnenden Personen) zuläs
sig ist. welche im Zusammenhang 
mit der Kündigung auf eigenen 
Wunsch ohne triftigen Grund oder 
wegen der Verletzung der Arbeits
disziplin. wegen der Verübung eines 
Verbrechens die Arbeitsverhältnis
se mit den Betrieben. Dienststel
len und Organisationen, die diesen 
Wohnraum bereitgestellt hatten, 
aufgogeben haben, außer den Fäl
len des Todes des Hauptinieters 
oder der Erhaltung einer Wohnung 
durch den Bürger, die nicht im Zu
sammenhang mit seinem Arbeits
verhältnis steht, oder der Auflö
sung des Arbeitsverhältnisses aus 
anderen als in diesem Artikel ge
nannten Gründen.

Artikel 87. Die Umgestaltung 
und Umplanung der Wohnung 
durch den Mieter

Die Umgestaltung und Umpla
nung des Wohnraums und der 
Hilfsräume kann der Mieter nur zur 
'Verbesserung des Komforts der 
Wohnung vornehmen und wird nur 
mit Erlaubnis des Vollzugskomitees 
des örtlichen Sowjets der Volksde
putierten zugelassen.

Falls der Vermieter oder die Fa
milienmitglieder des Hauptmieters 
die Umgestaltung und Umplanung 
ablehnen, wird der Streit auf dem 
Rechtswege beigelegt.

Artikel 88. Die Aufhebung des 
Wohnungsmietvertrags durch den 
Mieter

Der Mieter des Wohnraums hat 
das Recht, mit Zustimmung sei
ner Familienmitglieder den Miet
vertrag zu beliebiger Zeit aufzuhe
ben.

Im Fall der Abreise des Mieters 
und seiner Familienmitglieder zum 
ständigen Wohnort in eine andere 
Gegend gilt der Vertrag vom Tag 
seiner Abreise als aufgehoben.

Artikel 89. Die Aufhebung des 
Wohnungsmietvertrags durch den 
Vermieter

Der Vertrag über das Mieten ei
nes Wohnraiims in Häusern des 
staatlichen und gesellschaftlichen 
Wohnraumfonds kann auf Forde
rung des Vermieters nur aus ge
setzlich festgelegten Gründen und 
nur auf dem Rechtswege aufgeho
ben werden, außer Fällen der Ex
mittierung aus Häusern, die ein
zustürzen drohen.

Artikel 90. Die Exmittierung aus 
Wohnrämen

Die Exmittierung aus dem Wohn
raum im Haus des staatlichen 

und gesellschaftlichen Wohnraum 
fonds ist nur mit gesetzlich fest
gelegter Begründung gestattet.

Die Exmittierung erfolgt auf dem 
Rechtswege. Verwaltungsmä ß i g 
auf Genehmigung des Staatsan
walts können nur Personen exmit
tiert werden, welche den Wohnraum 
eigenmächtig bezogen haben oder 
in einsturznahen Häusern wohnen.

Bürgern, die exmittiert werden, 
wird gleichzeitig ein anderer Wohn 
raum zugewiesen, außer den Fällen, 
die in den Grundlagen der Woh
nungsgesetzgebung der UdSSR und 
der Unionsrepubliken (Artikel 97, 
98, Teil eines des Artikels 99, Ar-, 
tikel 106 und 110 des vorliegenden 
Gesetzbuches) erwähnt werden.

Artikel 91. Die Exmittierung lin
ier Zuweisung eines anderen Mohn
raums

Bürger werden aus den Wohn
häusern des staatlichen und ge
sellschaftlichen Wohnraumfonds un
ter Zuweisung eines anderen kom
fortablen Wohnraiims exmittiert, 
wenn:

das Haus, in dem sich der Wohn
raum befindet, abziitragen ist;

das Haus (der Wohnraum) einzu
stürzen droht;

das Haus (der Wohnraum), in 
ein nicht zu Wohnzwecken geeig
netes einzurichien ist.

Offiziere. Fähnriche (auch Fähn
riche zur See), längerdienende Mi
litärangehörige der Streitkräfte der 
UdSSR und die ihnen gleichgestell
ten Personen, die aus dem aktiven 
Militärdienst in den Ruhestand oder 
in die Reserve versetzt wurden, so 
wie die mit ihnen wohnenden Per
sonen können unter Zuweisung ei
nes anderen komfortablen Wohn
raums aus ihren Wohnräurnen in 
den Militärsiedlungen exmittiert 
werden. Nach derselben Ordnung 
unterliegen der Exmittierung aus 
Militärsiedlungen auch andere 
Personen, die ihre Verbindung mit 
den Streitkräften der UdSSR einge
büßt haben.

Artikel 92. Die Zuweisung von 
Wohnräumen im Zusammenhang 
mit dem Abtragen oder der Re
konstruktion des Hauses (Wohn
raums)

Wenn das Haus, in dem sich der 
Wohnraum befindet, bei Enteig
nung des Landstücks für staatliche 
oder gesellschaftliche Belange dem 
Abtragen unterliegt, ebenso wenn 
das Haus (der Wohnraum) zu ei
nem für Wohnen nicht geeigneten 
umgebaut wird, wird den aus die
sem Hause (Wohnraum) exmittier
ten Bürgern ein anderer komfortab
ler Wohnraum zugewiesen von der 
staatlichen. genossenschaftlichen 
oder anderen gesellschaftlichen Or
ganisation, welcher das abzutra
gende Haus gehört; falls für diese 
Dienststelle die Bereitstellung eines 
Wohnraums unmöglich ist. — vom 
Vollzupskomitee des örtlichen So
wjets der Volksdeputierten.

Artikel 93. Die Zuweisung ei
nes Wohnraums im Zusammenhang 
mit der Exmittierung aus Häusern, 
die einzustürzen drohen

Wenn das Haus (der Wohnraum) 
cinzustürzen droht, wird den aus 
diesem Hause (Wohnraum) exmit- 
'ierten Bürgern auf Beschluß des 
Vollzugskomilees des örtlichen So
wjets der Volksdeputierten ein an
derer komfortabler Wohnraum im 
Hause des örtlichen Sowjets der 
Volksdeputiertcn oder im Hause der 
entsprechenden staatlichen, genos
senschaftlichen oder anderen gesell
schaftlichen Dienststelle ■»tigewie- 
sen.

Artikel 94. Die Gründe für die 
Exmittierung unter Zuweisung <*i- 
nes anderen Wohnraums den Bür
gern

I nter Zuweisung eines anderen 
Wohnraums können exmittiert wer
den:

Arbeiter und Angestellte (zusam
men mit den mit ihnen wohnenden 
Personen) welche im Zusammen
hang mit der Kündigung auf eige
nen Wunsch ohne triftigen Grund 
oder wegen Verletzung der Ar
beitsdisziplin oder wegen Verübung 
eines Verbrechens die Arbeitsver- 
hältnissc mit den Betrieben. Dienst
stellen und Organisationen der 
wichtigsten Volkswirtschaftszweige, 
die diesen Wohnraum bereitgestellt 
hatten, aiifgegeben haben. In Über
einstimmung mit den Grundlagen 
der Wohnungsgesetzgebung der 
UdSSR und der Unionsrepubliken 
werden die Listen solcher Betriebe. 
Dienstste'len und Organisationen 
vom Ministerrat der UdSSR und 
der Kasachischen SSR bestätigt:

Bürger, die Wohnungen in Kol- 
choshäiisern erhielten, wenn sie aus 
dem Kolchos ausgeschlossen oder 
aus dem Kolchos auf eigenen 
Wunsch ausgeschieden sind.

Artikel 95. Andere Fälle der Ex
mittierung der Bürger unter Zuwei
sung eines anderen Wohnraumes

In Übereinstimmung mit den 
Grundlagen der Gesetzgebung der 
UdSSR und der Unionsrepubliken 
können durch die Gesetzgebung der 
UdSSR auch andere Fälle der Ex
mittierung der Bürger unter Zu
weisung eines anderen Wohnrau
mes vorgesehen werden.

Artikel 96. Die Zuweisung eines 
anderen Wohraumes im Zusammen
hang mit der Exmittierung

Der den Bürgern im Zusammen 
hang mit der Exmittierung zuge
wiesene andere komfortable Wohn
raum muß den Forderungen des 
Artikels 40 des vorliegenden Ge
setzbuches entsprechen und nicht 
kleiner sein als derjenige, den der 
zu Exmittierende innehat.

Wenn der Mieter eine Einzel
wohnung oder mehr als ein Zim
mer besaß, wird ihm dementspre
chend eine Elnzelwohniing oder 
ein Raum mit derselben Zimmer
zahl zugewies-M

Wenn der Mieter überschüssigen 
Wohnraum besaß wird ihm ein 
Raum entsprechend der im Teil 1 
des Artikels 39 des vorliegenden 
Gesetzbuches vorgesehenen Norm 
zugewiesen, wenn aber der Mieter 
oder die zusammen mit ihm woh

nende Person das Recht auf zusätz
lichen Wohnraum hat. — unter Be
rücksichtigung dieses Rechts auf 
zusätzlichen Wohnraum.

Der Wohnraum. der dem Exmit
tierten auf Grundlagen zugewiesen 
wird, die im Teil 1 des Artikels 83 
sowie in den Artikeln 94. 99 und 
110 vorgesehen sind, sowie beim 
Exmittieren aus Dienstwohnräumen 
der Personen, die im Artikel 107 
des vorliegenden Gesetzbuches ver
zeichnet sind, muß innerhalb der 
gegebenen Ortschaft liegen und den 
sanitärtechnischen Anforderungen 
entsprechen. Die Umsiedlung darf 
zu keiner Verschlechterung der 
Wohnverhältnisse des Bürgers füh
ren. unter denen er kraft des Ar
tikels 29 des vorliegenden Gesetz
buches zu einem der Verbesserung 
der Wohnverhällni’fe Bedürftigen 
wird.

Der Raum, der dem Exmittierten 
zugewiesen wird, muß im Gerichts
beschluß unter Angabe der Adres
se dieses Wohnraiims bezeichnet 
sein.

Artikel 97. Die Exmittierung oh
ne Zuweisung eines anderen Wohn
raums für die Bürger

Falls der Mieter, seine Familien
angehörigen oder andere mit ihm 
wohnende Personen den Wohnraum 
systematisch zerstören, beschädi
gen, ihn zweckwidrig nutzen oder 
durch systematische Verletzung 
der Regeln des sozialistischen Ge
meinschaftslebens das Leben in 
derselben Wohnung oder in dem
selben Haus für andere unmöglich 
machen und falls die Vorbeugungs
maßnahmen sowie die Einwirkung 
der Öffentlichkeit erfolglos waren, 
werden die Schuldigen auf Forde
rung des Vermieters oder anderer 
interessierter Personen ohne Zuwei
sung eines anderen Wohnraiims ex
mittiert. Ohne Zuweisung eines an
deren Wohnraums können auch 
Personen exmittiert werden, denen 
das elterliche Sorgenrecht entzogen 
wurde, wenn das gemeinsame Leben

Kapitel 3. Die Nutzung
Artikel 100. Die Bestimmung 

der Dienstwohnräume
Dienstwohnräume sind für Bür

ger bestimmt, die im Zusammen
hang mit dem Charakter ihrer Ar
beitsverhältnisse am Arbeitsort 
oder in seiner Nähe wohnen müssen. 
Der Dienstwohnraum wird zu sol
chem aufgrund eines Beschiusses 
des Vollzugskomitees des Rayon-, 
Stadt-, Stadtbezirkssowjets der 
Volksdeputierten. Als Dienstwohn- 
rätime werden in der Regel Ein
zelwohnungen zugewiesen.

Artikel 101. Das Verzeichnis der 
Kategorien der Werktätigen, denen 
Dienstwohnungen zugewiesen wer
den

Das Verzeichnis der Kategorien 
der Werktätigen, denen man Dienst
wohnungen zuweisen darf, wird 
durch die Gesetzgebung der UdSSR 
und der Kasachischen SSR festge
legt.

Artikel 102. Die Dienstwohnun
gen in Häusern, die den Kolchosen 
gehören

In Häusern, die den Kolchosen 
gehören/erfolgt die Aufnahme der 
Wohnräume in die Zahl der Dienst
wohnungen (darunter auch in Häu
sern. die vor dem Inkrafttreten der 
Grundlagen dtr Wohnungsgesetz- 
gebung der UdSSR und der Uni
onsrepubliken besiedelt wurden) 
urd die Festlegung des Ver
zeichnisses der Kategoriep der 
Werktätigen, denen man solche 
Wohn räume zuweisen darf, auf Be- 
s-'!fuß der Vollversammlung der 
Kolchosmitgliedcr oder dt-r Ver
sammlung dei Bevollmächtigten, 
der vom Völlzugskomitee des Ray
on-, Stadt- oder Stadtbezirkssow'cts 
der Volksdenutierten bestätigt wird.

Artikel 103. Die Dienstwohnun
gen ’n Sowchnshäus*rn

Wohnräume in Suwchoshäusern 
sind für das Beziehen durch 
<owchoswerktätige oder andere 
Personen bestimmt, denen gemäß 
der Geltenden Ordnung Wohnraum 
in Häusern des Landwirtschaftsbe
triebs zugewiesen wird, und werden 
in die Zahl d“r Dienstwohnungen 
aior-nnommen.

Artikel 104. Dienstwohnungen 
für Militärangehörige

In Übereinstimmung mit den 
Grundlagen der Wohnungsgesetz- 
gebiing der UdSSR und der Unions
republiken können in vom Minister
rat der UdSSR bestimmten Fällen 
einzelnen Kategorien der Militär
angehörigen Dienstwohnungen zu
gewiesen werden.

Artikel 105. Die Ordnung der 
Zuweisung und die Nutzung der 
Dienstwohnungen

Die Ordnung der Zuweisung von 
Dienstwohnungen und deren Nut
zung wird von der Gesetzgebung 
der UdSSR, dem vorliegenden Ge
setzbuch und dem anderen Gesetz
buch der Kasachischen SSR fcslge- 
legt.

Der Beschluß über die Zuweisung 
einer Dienstwohnung wird am Ar
beit.«- oder Dienstort durch, die 
Leitung des Betriebs, der Dienst
stelle oder der Orgsn|S'’tlon. den 
Kolchosvorstand oder durch ein 
Organ der resollschaftHchen Orga
nisation gefaßt. Auf Grund dieses 
Beschlusses stellt d’s Vollzugsko- 
mitee des Rayon- Stadt- oder 
Stadtbezirkssowjets der Volksde-

Kapitel 4. Die Nutzung der Wohnheime
Artikel 108. Die 

mting der Wohnheime
Zweckbestlm-

Damit Arbeiter. Angestellten. 
Studenten, Schüler und andere. 
Bürger in der Zeit, da sie-arbeite 
oder lernen, einen Wohnsitz haben, 
werden Wohnheime benutzt Für 
die Wohnheime werden extra er
richtete oder für diese Zwecke um
gebaute Wohnhäuser bereitgestellt

Artikel 109. Die Ordnung der 
Zuweisung von Wohnraum in 
Wohnheimen und dessen Nutzung

Die Ordnung der Zuweisung von 
Wohnfläche in Wohnheimen und 

mit den Kindern wegen derer ihnen 
diese Rechte entzogen wurden, als 
unmöglich anerkannt* ist.

Person, die der Exmittierung oh
ne Zuweisung eines anderen Wohn
raums wegen der Unmöglichkeit 
eines gemeinsamen Lebens unter
liegen. können vom Gericht ver
pflichtet werden, statt der Exmit
tierung einen Tausch ihres Wohn
raums gegen einen anderen vorzu
nehmen. der von der am Tausch 
interessierten Seite angegeben ist.

Artikel 98. Die Exmittierung von 
Personen, die den Wohnraum ei
genmächtig bezogen

Personen, die den Wohnraum 
eigenmächtig bezogen, werden oh
ne Zuweisung eines anderen Wohn
raums exmittiert.

Artikel 99. Die Folgen der Aner
kennung des Einweisungsscheins 
für den Wohnraum infolge der 
rechtswidrigen Handlungen der 
Personen, die diesen Einweisungs
schein erhielten, für ungültig

Falls der Einweisungsschein für 
den Wohnraum infolge der rechts
widrigen Handlungen der Personen, 
die diesen Einweisungsschein er
hielten. für ungültig anerkannt 
wird, unterliegen letztere ohne Zu
weisung eines anderen Wohnraiims 
einer Exmittierung. Wenn die ' im 
Einweisungsschein angegebenen 
Bürger vorher den Wohnraum im 
Haus des staatlichen oder gesell
schaftlichen Wohnraumfonds • be
nutzten. muß ihnen der Wohnraum, 
den sic bezogen hatten, oder ein 
anderer Wohnraum bereitgestellt 
werden.

Wenn der Einweisungsschein für 
den Wohnraum aus anderen Grün
den für ungültig anerkannt wird, 
außer dem Fall, der im Teil 1 des 
vorliegenden Artikels vorgesehen 
ist. unterliegen die im Einweisungs
schein angegebenen Bürger einer 
Exmitterung unter Zuweisung des 
Wohnraums, den sie vorher inne
hallen, oder eines anderen Wohn
raums.

der Dienstwohnräume 
putierten einen Spezfaleinwefsungs- 
schein aus.

Bei der Nutzung der Dienstwoh
nungen werden die Artikel 47—59 
und 83 des vorliegenden Gesetzbu
ches angewandt.

Die Form des Einweisungsscheins 
für das Beziehen einer Dienstwoh
nung wird vom Ministerrat der 
Kasachischen SSR festgelegt.'.

Artikel 106. Die Exmittierung 
aus Dienstwohnungen ohne Zu
weisung eines anderen Wohnraum«

Arbeiter und Angestellte, die ih
re Arbeitsverhältnisse zu dem Be
trieb. der Dienststelle, der Organi
sation abgebrochen haben, sowie 
Bürger, die aus dem Kolchos aus
geschlossen wurden oder aus dem 
Kolchos auf eigenen Wunsch-aus
schieden. sind aus der Dienst
wohnung samt allen darin 
wohnenden Personen ohne Zu
weisung eines anderen Wohnraums 
zu exmittieren.

Artikel 107. Bürger, deren Ex
mittierung aus Dienstwohnungen 
ohne Zuweisung eines anderen 
Wohnrauins nicht gestattet ist.

Ohne Zuweisung eines anderen 
Wohnraum? dürfen aus Dienstwoh
nungen nicht exmittiert werden: 
Kriegsinvaliden und andere Invali
den aus der Zahl der Militärange
hörigen. die zu Invaliden wurden 
infolge einer Verwundung, Kon
tusion oder Körperverletzung her 
der Verteidigung der UdSSR oder 
hei der Erfüllung anderer Pflichten 
des Militärdienste« oder infolge ei
ner Erkrankung, die mit dem Ver
bleiben an der Front verbunden ist; 
Teilnehmer des Großen Vaterländi
schen Krieges, die zum Bestand 
der Einsatzarmee gehörten: Famili
en von Militärangehörigen und Par
tisanen. die bei der Verteidigung 
der UdSSR oder bei Erfüllung an
derer Pflichten des Militärdienstes 
gefallen sind oder vermißt wurden; 
Familien von Militärangehörigen; 
Invaliden aus der Zahl des.Mann
schaftsbestands und der leitenden 
Kader des Innenministeriums der 
UdSSR, die infolge Verwundung, 
Kontusion oder Körperverletzung 
hei Erfüllung ihrer Dienstpflichten 
invaliden geworden sind: ’ Perso
nen. die im Betrieb, in der Institu
tion oder Organisation, die ihnen 
die Dienstwohnung zugewiesen hat
ten, nicht weniger als zehn Jahre 
gearbeitet haben; Personen, die des 
Postens enthoben wurden, demge
mäß ihnen dieser Wohnraum zur 
Verfügung gestellt wurde und die 
aber ihre Arbeitsheziehungen zum 
Betrieb, zur Institution oder Or
ganisation nicht abgebrochen ha
ben, die' ihnen diesen Raum zuge
wiesen hatten; Personen, die im 
Zusammenhang mit der Auflösung 
des Betriebs, der Institution oder 
Organisation, bei Reduzierung des 
Personalbestands bzw. Kürzung 
der Planstellen entlassen wurden:
Vltersrentner, Personalrentner: Fa
milienmitglieder eines verstorbe
nen Mitarbe i t e r s. dem ei
ne Dienstwohnung .’.ug e w i fr- 
sen worden war; Arbeits
invaliden I. und II. Gruppe: Inva
liden der i. und II. Gruppe aus der 
Zahl der Militärangehörigen oder 
d«r ihnen gleichgestellten Personen; 
alleinstehende Personen samt den 
mit ihnen wohnenden minderjähri
gen Kindern.

deren Nutzung wird durch die Ge
setzgebung der LTdSSR. das ge
gebene Gesetzbuch und andere Ge
setzgebungen der Kasachischen 
SSR festgesetzt. Der Wohnraum in 
Wohnheimen wird Arbeitern, Ange
stellten. Studenten, Schülerh'auf Be
schluß der Administration, des Ge
werkschafts- und des Komsomol
komitees des Betriebs. der Insti
tution. Organisation oder Lehran
stalt und für Militärangehörige — 
ntif Befehl der Truppenfflhrung zu
gewiesen.

(Schluß S. 4)
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Auf Grund des Beschlusses über 
die Wohnraumzuweisung stellt die 
Administration einen Einweisungs
schein zwecks Belegung des zuge
wiesenen Wohnraums im Wohnheim 
aus. Die Form des Einweisungs
scheins wird vom ....
Kasachischen SSR festgesetzt.

Artikel 110. Die - 
aus Wohnheimen

Saison- und zeitweilig beschäf
tigte Arbeiter oder Personen. die 
laut eines dringenden Arbeitsver
trags arbeiteten und ihre Arbeit 
abgebrochen haben, sowie Perso
nen, die an Lehranstalten studier
ten und von diesen abgingeu, sind 
ohne Zuweisung eines anderen 
Wohnraums aus dem Wohnheim zu

Einweisung: 
Ministerrat der

Exmittierung

exmittieren, das ihnen im Zusam
menhang mit ihrer Arbeit oder ih
rem Studium zugewiesen worden 
war.

Andere Mitarbeiter der Betrie
be. Institutionen, Organisationen, 
die das Wohnheim im Zusammen
hang mit ihrer Arbeit bezogen, kön
nen ohne Zuweisung eines anderen 
Wohnraums exmittiert werden, falls . 
sie auf eigenen Wunsch ohne trif
tige Gründe gekündigt haben, oder 
für die Verletzung der Arbeitsdis
ziplin und für ein verübtes Ver
brechen. Personen, die die Arbeit 
aus anderen Gründen abgebrochen 
haben, sowie Personen, die im Ar
tikel 107 des gegebenen Gesetz
buchs aufgezählt sind, können nur 
mit Zuweisung eines anderen 
Wohnraums exmittiert werden.

Kapitel 5. Die Versorgung der Bürger mit Wohnraum 
in Häusern der Wohnungsbaugenossenschaften und 

dessen Nutzung

Beitragsakkumulation und andere 
Bedingungen der Nutzung des 
Wohnraums im Haus der Woh
nungsbaugenossenschaft.

Artikel 120. Die Ausschließung 
aus der Wohnungsbaugenossen
schaft

Das Mitglied der Wohnungsbau
genossenschaft kann aus der Ge
nossenschaft in folgenden Fällen 
ausgeschlossen werden:

1. bei gefälschten Angaben über 
die Notwendigkeit der Verbesse
rung der Wonnungsverhällnissc;

2. bei ständiger Zerstörung oder 
Schadenzufügung dem Wohn
raum oder bei dessen Nutzung 
nicht gemäß der Zweckbestimmung;

3. bei ständiger Verletzung der 
Regeln des sozialistischen Gemein
schaftslebens. wenn dadurch das 
gemeinsame Wohnen in einer Woh
nung oder in einem Ilans mit an
deren unmöglich wird und die Er-

mahnungen. sowie gesellschaftliche 
Maßnahmen ergebnislos bleiben; 
bei Entzug der Elternrechte, wenn 
das gemeinsame Wohnen mit den 
Kindern in bezug auf die ihnen 
die Elternrechte entzogen wurden, 
für unmöglich anerkannt worden 
ist;

4. in anderen Fällen, die im Sta
tut der Wohnungsbaugenossen
schaft vorgesehen sind.

Artikel 121. Die' Gewährleistung 
der Rechte der Bürger, die im Haus 
einer Wohnungsbaugenossenschaft 
wohnen, das abgetragen werden 
muß

Wenn das der Wohnungsbauge
nossenschaft gehörende Haus im 
Zusamenhang mit der Enteignung 
des Grundstücks für staatlichen 
oder gesellschaftlichen Bedarf ab
getragen werden muß, wird der Ge
nossenschaft statt abzutragenden 
Hauses ein gleichwertiges Wohn
haus zur Verfügung gestellt.

Artikel 111. Die Rechte auf den 
Erhalt eines Wohnraums In Häu
sern der Wohnungsbaugenossen
schaften

Bürger, die der Verbesserung der 
Wohnverhältnise bedürfen, haben 
das Recht, einer Wohnungsbauge
nossenschaft beizutreten und von 
ihr eine Wohnung zu erhalten.

Artikel 112. Die Ordnung der 
Registrierung der Bürger. die in 
eine Wohnungsbaugenossenschaft 
clntrefcn möchten

Die Ordnung der Registrierung 
der Bürger, die in eine Wohnungs
genossenschaft eintreten möchten, 
wird von der Gesetzgebung der 
UdSSR, dem gegebenen Gesetzbuch 
und anderer Gesetzgebung der Ka
sachischen SSR festgclegt.

Die Registrierung der Rürger, die 
wünschen, in eine Wohnungsbau
genossenschaft einzutreten, erfolgt 
auf Beschluß des Vollzugskomilees 
des örtlichen Sowjets der Volksde
putierten am Wohnort dieser Bür
ger oder auf Beschluß der Admi
nistration tind des Gewerkschaftsko- 
milecs des Betriebs bzw. der In
stitution, bei denen die Genossen
schaft gegründet wird, d. h. an ih
rem Arbeitsplatz.

Bürger, die die Arbeit in diesen 
Betrieben. Institutionen. Organi
sationen im Zusammenhang mit ih
rem Rentnerstand abgebrochen ha
ben, sowie die Familien der Mitar
beiter, die infolge eines Produk- 
tionsunfalls oder an einer Berufs
erkrankung gestorben sind, werden 
gleich den Arbeitern und Angestell
ten dieser Betriebe, Institutionen, 
Organisationen erfaßt.

Artikel 113. Die Aufnahmebedin
gungen für Bürger als Mitglied 
der Wohnungsbaugenossenschaft

Die Aufnahmebedingungen für 
Bürger als Mitglied der Wohnungs
baugenossenschaft werden von der 
Gesetzgebung der UdSSR, dem ge
gebenen Gesetzbuch und anderen 
Gesetzgebungen der Kasachischen 
SSR festgclegt.

In die Wohnungsbaugenossen
schaft werden Personen aufgenom- 
mefl. die 18 Jahre alt sind und ihren 
ständigen Wohnsitz in der Ort
schaft haben, in der die Wohnungs
baugenossenschaft gegründet wird, 
und die einer Verbesserung ihrer 
Wohnverhältnisse bedürfen. Durch 
die Gesetzgebung der UdSSR und 
der Kasachischen SSR können auch 
andere Bedingungen und Gründe 
zur Aufnahme als Mitglied der 
Wohnungsbaugenossenschaft vorge
sehen werden.

Artikel 114. Die Ordnung der 
Gründung der Tätigkeit der Woh
nungsbaugenossenschaften

Die Wohnungsbaugenossenschaf
ten werden bei den Vollziigskomi- 
tees der örtlichen Sowjets der 
Volksdeputierten. bei Betrieben, 
Institutionen und Organisationen 
sowie bei Kolchosen und anderen 
gesellschaftlichen Organisationen 
gegründet.

Die Ordnung der Gründung und 
die Tätigkeit der Wohnungsbau
genossenschaften wird von der Ge
setzgebung der UdSSR festgesetzt, 
durch das Musterstatut der Woh
nungsbaugenossenschaft und ande
re Gesetzgebung der Kasachischen 
SSR.

Das Musterstatut der Wohnungs
baugenossenschaft wird vom Mi
nisterrat der Kasachischen SSR 
bestätigt.

Die Wohnungsbaugenossenschaft 
funktioniert auf Grund des Statuts, 
das von der Vollversammlung der 
Personen angenommen würde, die 
in die Genossenschaft eintreten, in 
Übereinstimmung mit dem Muster
statut der Wohnungsbaugenossen
schaft. Das Statut der Wohnungs
baugenossenschaft ist im Vollzugs
komitee des örtlichen Sowjets der 
Volksdeputierten am Gründungsort 
der Genossenschaft zu registrieren.

Die Bürger, die in die vom Voll- 
zugskomitce des örtlichen -■'Sowjets 
der Volksdeputierten bestätigten 
Liste der in die Wohnungsbauge
nossenschaft eintrelenden Personen 
eingetragen wurden, zählen zu den 
Mitgliedern der jewpiligen Genos
senschaft ab der Bestätigung des 
Beschlusses der Vollversammlung 
durch das Vollzugskomitee des ent
sprechenden örtlichen Sowjets der 
Volksdeputierten.

Die Wohnungsbaugenossenschaft 
führt die Nutzung der ihr gehören
den Wohnhäuser nach dem Recht 
des genossenschaftlichen Eigentums 
durch.

Artikel 115. Die Kontrolle der 
Tätigkeit der Wohnungsbaugenos
senschaften durch die örtlichen So
wjets der Volksdeputierten

Die Vollzugskomilees der Sowjets 
der Volksdeputierten kontrollieren 
die Tätigkeit der Wohnungsbauge
nossenschaften, die Nutzung und 
Renovierung der ihnen gehörenden 
Wohnhäuser. Das Vollzugskomitee 
des Rayon-, Stadt- und Stadtbe-

zirkssowjcls der Volksdeputierten 
ist berechtigt, den Beschluß der 
Vollversammlung oder des Genos
senschaftsvorstands außer Kraft 
zu setzen, wenn er der Gesetzge
bung widerspricht.

Artikel 116. Die Hilfe des Staa
tes für die Wohnungsbaugenossen
schaften

Der Staat leistet den Wohnungs
baugenossenschaften in der Nut
zung und Renovierung der ihnen 
gehörenden Wohnhäuser Hilfe so
wie bei der Versorgung der Mit
glieder der Wohnungsbaugenossen
schaften mit Wohnraum in der 
Zeit der Genera IrenQvierung, wenn 
diese nicht ohne Exmittierung der 
in diesen Häusern wohnenden Bür
ger ausgeführt werden kann.

Artikel 117 Die Zuweisung des 
Wohnraums einem Mitglied 
Wohnungsbaugenossenschaft

Der Person, die als Mitglied ei
ner Wohnungsbaugenossenschaft 
aufgenommen wurde, wird auf Be
schluß der Vollversammlung der 
Genossenschaftsmitglieder, bestätigt 
vom Vollzugskomitce des Rayon-. 
Stadl- und Stadtbezirkssowjels der 
Volksdeputierten, eine Einzelwoh
nung mit einem oder mehreren Zim
mern zugewiesen — je nach der 
Zahl der Familienmitglieder. der 
Höhe ihres Genossenschaftsanteils 
und der höchsten 
Musterstatut der 
gcnossenschaft 
Wohnfläche.

Das Beziehen der Wohnungen im 
Haus der Wohnungsbaugenossen
schaft erfolgt nach Einweisungs
scheinen, die vom Vollzugskomitee 
des Rayon-, Stadl- und Stadtbe- 
zirkssowjets der Volksdeputierten 
ausgestellt werden Gegen die Wei
gerung. einen Einweisungsschein 
aiiszuslellen, kann auf dem Rechts
weg Berufung eingelegt werden.

Die Form de« Einweisungsscheins 
für das Belegen eines Wohnraums 
im Haus einer Wohnungsbaugenos
senschaft wird vom Ministerrat ‘ 
Kasachischen SSR festgesetzt.

Artikel 118. Der Tausch 
Wohnraums, den ein Mitglied 
Wohnungsbaugenossensch a f t 
legt, auf einen anderen Wohnraum. 
Die Aufteilung des Wohnraums

Das Mitglied der Wohnungsbau
genossenschaft hat das Recht mit 
Einwilligung der zusammen mit 
ihm wohnenden Familienmitglieder 
und mit Genehmigung des Voll
zugskomitees des Rayon-, Stadt- 
und Stadtbezirkssowjets der Volks
deputierten, den von ihm belegten 
Wohnraum auf einen anderen in 
den Häusern der örtlichen Sowjets 
der Volksdeputierten, der staatli
chen, genossenschaftlichen und an
deren gesellschaftlichen Organisa
tionen zu tauschen, die sich in sei
nem Wohnort befinden sowie in 
Häusern anderer Wohnungsbauge
nossenschaften an demselben Ort 
oder auch in anderen Orten, doch 
unter der Bedingung, daß die Per
son. die in das Haus der Wohnungs
baugenossenschaft einzfeht. deren 
Mitglied nach der festgesetzten 
Ordnung wird.

Ist zwischen dem Mitglied der 
Wohnungsbaugenossenschaft und 
seinen Familienmitgliedern keine 
Vereinbarung über den Wohnungs
tausch zustande gekommen, so ist 
das Genossenschaftsmitglied, wie 
auch das Mitglied seiner Familie, 
dem das Recht auf einen Teil der 
Anteilakkumulation zusieht, be
rechtigt einen Zwangswohmmgs- 
tausch des belegten Wohnraums auf 
einen anderen in verschiedenen 
Häusern (Wohnungen) auf dem 
Rechtsweg zu verlangen.

Der Wohnungstausch 
len nicht gestaltet'auf 
tikel 67 des gegebenen 
dies hingewicsen ist.

Das Mitglied und sein Gatte, 
der Recht auf einen Teil der An
teilakkumulation hat. darf nach 
der Ehescheidung die Aufteilung 
des belegten Wohnraums verlangen, 
wenn man Ihm gesonderte Einzel
zimmer zuweisen, kann.

Artikel 119 Die Bestimmung der 
Wohnraumrechte und Pflichten des 
Mitglieds einer Wohnungsbauge
nossenschaft

Die Rechte und Pflichten des 
Mitglieds der Wohnungsbaugenos
senschaft sowie seiner Familienmit
glieder. die Bedingungen der Nut
zung und die Gründe für den Ab
bruch derselben wird vom Statut 
der Genossenschaft festgesetzt. Im 
Statut der Wohnungsbaugenossen
schaft wird vorgesehen: die Ord
nung der Mietsübernahme . des 
Wohnraums und dessen Beziehen 
durch zeitweilige Bewohner; 
Bedingungen der Erhaltung 
Rechts auf die Wohnung für 
zeitweilig abwesende Mitglied 
Wohnungsbaugenossenschaft 
dessen Familienmitglieder;
Ordnung der Nutzung des Wohn
raums bei der Aufteilung der

Kapitel 6. Nutzung der Wohnräume in den Häusern 
des individuellen Wohnraumfonds

der

Große der im
Wohnungsbau- 

vorgese h e n c n

der

des 
der 
bc-

ist in Fäl- 
die im Ar- 

Gcsctzbu-

die 
des 
das 
der 
und 
die

Artikel 122. Nutzung des Wohn
hauses, das dem Bürger des Rechts 
auf persönlichen Eigentum gehört

Bürger, die ein Wohnhaus (einen 
Teil'des Wohnhauses) als persönli
cher Eigentum besitzen, nutzen es 
für ihr persönliches Wohnen sowie 
für das Wohnen ihrer Familienmit
glieder. Sie sind berechtigt, in das 
Wohnhaus andere Bürger einzu
quartieren sowie es weiter zu ver
mieten gemäß den Bedingungen 
und laut der Ordnung, die in der 
Gesetzgebung der UdSSR, im vor
liegenden Gesetzbuch und in an
deren ~ ‘ •
sehen

• Die 
liches 
können ihnen nicht 
werden, der Besitzer 
Rechts auf Nutzung des Wohnhau
ses nicht verlustig werden, mit Aus
nahme der Fälle, die in der Gesetz
gebung der UdSSR und der Kasa
chischen SSR festgelegt sind.

Artikel 123. 
Pflichten der 
und ehemaliger 
des Besitzers

Der Kreis der 
des Besitzers wird laut Artikel 49 
des gegebenen Gesetzbuches be
stimmt. 1

Die Familienmitglieder des Haus
besitzers. die von ihm in das ihm 
gehörende Haus einquartiert sind, 
haben das Recht, gleich wie er den 
Raum im Haus zu nutzen, wenn bei 
ihrer Einquartierung keine andere 
Vorbehalte gemacht wurden. Sie 
sind berechtigt; in den ihnen vom 
Besitzer zugewiesenen Raum ihre 
unmündigen Kinder einzuquarlie- 
ren. Die Einquartierung anderer 
Familienmitglieder wRd nur unter 
Zustimmung des Hausbesitzers zu
gelassen. Das Recht dieser Perso
nen auf Nutzung des Raumes bleibt 
auch dann in Kraft, wenn die Fa- 
milienbez'ieliungpn mit dem Haus
besitzer aufgelöst werden; aber 
sie müssen sich an den Ausgaben 
für die Erhaltung des Hauses und 
des beiliegenden Geländes sowie für 
die laufende Renovierung beteiligen. 
Streitigkeiten über die Nutzungs
ordnung und über das Beteiligungs
maß an den Ausgaben werden 
dem Rechtsweg geklärt.

Artikel 124. Gewährleistung 
Erhaltung des Wohnhauses 
Besitzers

Bürger, die ein Wohnhaus 
persönliches Eigentum

Gcsetzgebungen der Kasachi- 
SSR bestimmt sind.
Wohnhäuser, die als persön- 
Eigentum der Bürger zählen, 

entnommen 
kann des

Vollmachten und 
Familienmitglieder 
Familienmitglieder

Familienmitglieder

auf1

der 
des

als 
persönliches Eigentum besitzen, 
sind verpflichtet, seine Erhaltung 
zu gewährleisten, auf ihre Kosten 
die laufende und Generalrenovie- 
rung auszuführen und das hausna
he Gelände in Ordnung zu halten.

Der Staat leistet den Bürgern, 
die Wohnhäuser als persönlicher Ei
gentum besitzen. Beistand bei der 
Renovierung und Wohleinrichtung. 
Die Renovierung der Häuser, die 
den Bürgern gehören, kann auf ih
ren Wunsch von den Betrieben des 
Dienstleistungswesens ausgeführt 
sein.

Die Vollzugskomitees der örtli
chen Sowjets der Volksdeputierten 
gewährleisten die Kontrolle über 
die Erhaltung der den Bürgern ge
hörenden Wohnhäuser.

Artikel 125. Abschluß eines Miet
vertrags

In den Häusern, die den Bürgern 
rechtmäßig als persönliches Eigen
tum gehören, wird der Vertrag 
zwischen dem Besitzer und Mieter 
über das Mieten eines Wohnraumes 
in schriftlicher Form abgeschlossen.

Als Objekt des 
kann ein Wohnraum 
Nebenzimmer und ein 
mers gellen.

Die Wirkungsdauer 
sowie die anderen 
werden unter Einwilligung beider 
Seiten bestimmt.

Artikel 126. Die Miete für die 
Nutzung des Wohnraumes und für 
die kommunalen 
in den Häusern, 
rechtmäßig als 
gentum gehören

Die Miete für die Nutzung 
Wohnraumes in den Häusern, 
den Bürgern als persönlicher

lieh als persönlicher Eigentum ge
hört

Der Mieter darf die im Artikel 49 
dieses Gesetzbuches äüfgezählten 
Personen in den Wohnraum, der im 
Haus gemietet wird, welches dem 
Vermieter rechtlich als persönlicher 
Eigentum gehört, nur mit Zustim
mung des Vermieters einquartieren. 
Bei der Einquartierung von unmün
digen Kindern ist diese " "
mung nicht nötig.

Artikel 128. Rechte der 
mitglicder des Mieters

Die Familienmitglieder 
ters. die im Artikel 49 dieses Ge
setzbuches aufgezählt sind, ha
ben mit ihm nach dem Mietvertrag 
die gleichen Rechte und die glei
chen Pflichten.

Artikel 129. Änderung des Miet
vertrages

Die Veränderung des Mietver
trages in den Häusern, die den 
Bürgern rechtlich als persönliches 
Eigentum gehören, wird nur mit 
Zustimmung der Seiten zugelassen.

Artikel 130. Die Exmittierung des 
Mieters für die Zeit der Generalre
novierung

Bei der Ausführung der General
renovierung, falls diese ohne die 
Exmittierung der im Hause woh
nenden Personen nicht erfolgen 
kann, ist der Hausbesitzer berech
tigt. die Exmittierung der Mieter 
zu verlangen. Bei der Absage des 
Mieters kann der Besitzer dessen 
Exmittierung auf dem Rechtsweg 
erfordern.

Nach Abschluß der Renovierung 
ist der Vermieter verpflichtet, den 
Exmittierten den früher benutzten 
Raum zuzuweisen mit Ausnahme 
der Fälle, wenn der vermietete 
Raum infolge der Umplanung bei 
der Renovierung nicht erhalten 
bleibt.

Artikel 131. Das Vergeben des 
Wohnraums in Untermiete und 
die Einquartierung zeitweiliger Be
wohner

Das Vergeben des Wohnraums in 
Untermiete sowie die Einquartie
rung zeitweiliger Bewohner ’ ' 
nur unter Zustimmung 
sitzers zugelasscn.

Maßgebend für die 
zwischen dem Alieter, 
mietcr und dem zeitweiligen 
wohncr. die unter Zustimmung des 
Hausbesitzers einquartiert sind, 
entsprechen die Festlegungen, die 
in den Artikeln 74—78. 80 und 81 
des vorliegenden Gesetzbuches be
stimmt sind.

Der Besitzer ist berechtigt, nach 
Dauerablauf der Untermiete dem 
Mietcr die Neuaufnahme des Vertra
ges abzusagen. Falls die Fristen 
im Vertrag nicht bestimmt waren, 
ist der Besitzer berechtigt, die Un
terbrechung des Vertrages zu for
dern. wobei der Mieter und der Un
termieter drei Monate davor zu be
nachrichtigen sind.

Die Exmittierung der zeitweili
gen Bewohner darf der Besitzer 
zur beliebigen "

Artikel 132. 
ters über die 
Vertrags. Die 
trags

Der Mieter 
dem Dauerauflauf des

Zustim-

Familicn-

des Mie

wird 
des ilausbe-

Beziehungen 
dem Unter- 

Be-

Zeit fordern. 
Das Recht des 
Neuaufnahme 

Auflösung des

hat das Recht.

Mic- 
des 

Ver-

Mietvertrags 
als auch ein 

Teil des Zim-

des Vertrags 
Bedingungen

Dienstleistungen 
die den Bürgern 

persönlicher Ei-

des 
die 
Ei

gentum gehören, wird nach Über
einkommen der Seiten bestimmt, 
darf aber die Höchstsätze nicht 
übertreffen, die vom Minister
rat der Kasachischen SSR für die
se Häuser bestimmt sind

Die Kornmunalabgaben werden 
außer der Miete nach den ordnungs
mäßig bestimmten Sätzen einge
zogen.

Die Zahlungstermine für die Nut
zung des Wohnraumes und für 
die kommunalen Dienstleistungen 
werden unter Einwilligung beider 
Seiten bestimmt.

Artikel 127. Recht des Mieters 
der Einquartierung von Bürgern 
in den Raum, der im Haus gemietet 
wird, welches dem Vermieter recht-

nach 
Vertrags 

den Mietvertrag wieder aufzuneh
men. Der Mieter hat nicht das 
Recht, die Wiederaufnahme des Ver
trags zu fordern, wenn der Ver
trag für eine Dauer weniger als ein 
Jahr abgeschlossen wurde mit der 
Verpflichtung, nach Ablauf dieser 
Frist den Raum freizustellen.

Der Besitzer ist berechtigt. das 
Recht des Mieters auf die Wieder
aufnahme des Vertrags zu bestrei
ten, falls die Bedingungen des Ver
trags vom Mieter ständig nicht er
füllt wurden. Der Besitzer ist be
rechtigt. die Wiederaufnahme des 
Vertrages abzusagen; und wenn der 
Vertrag ohne Dauerangabe abge
schlossen worden war. ist er be
rechtigt, dessen Löschung zu for
dern. falls der Wohnraum für das 
eigene Wohnen oder für das Woh
nen seiner Familienmitglieder ge
braucht‘wird. Der Mieter muß über 
die Löschung des Vertrag’S sowie 
über die Absage für dessen Neuauf
nahme drei Monate davor in Kennt
nis gesetzt werden.

Der Besitzer ist berechtigt, die 
Auflösung des Vertrages zu for
dern. wenn der Mieter drei Mona
te lang ohne triftige Gründe kei
ne Miete für die Nutzung des 
Wohnraumes und für die kommu
nalen Dienstleistungen zahlt sowie 
hilf Gründen, die im ersten Teil 
des Artikels 97 des vorliegenden 
Gesetzbuches vorgesehen sind.

Falls sich der Mieter weigert, 
den Wohnraum zu räumen, für des
sen Miete der Vertrag au ist,
wird er samt allen mit oh-
nenden Personen auf dem Gerichts
weg ohne die Gewährung eines 
Wohnraumes exmittiert.

Artikel 133. Die Erhaltung des 
Mietvertrags beim Übergang des 
Hauses an einen anderen Besit
zer

Beim Übergang 
rechts auf ein Haus 
ses), in dem sich 
Raum befindet, an 
Person, bleibt der Mietvertrag für 
den neuen Besitzer in Kraft.

Artikel 134. Die Zuweisung von 
Wohnräumen an Bürger, deren 
Häuser infolge der Enteignung von 
Grundstücken abgetragen werden

Falls die Wohnhäuser. die als 
persönliches Eigentum der Bürger 
zählen, abgetragen werden infolge 
der. Enteignung von Grundstücken 
für staatliche oder gesellschaftliche 
Bedürfnisse, werden den betroffe
nen Bürgern, ihren Familienmitglie
dern sowie anderen Bürgern, die 
beständig in diesen Häusern woh
nen, nach den festgesetzten Nor
men neue Wohnungen in den Häu
sern des staatlichen oder gesell
schaftlichen Wohnraumfonds zu
gewiesen.

Auf Wunsch der Bürger gewähr
leisten ihnen die Vollzugskomi
tees der örtlichen Sowjets der 
Volksdeputierten (anstatt der Woh
nungszuweisung) die Möglichkeit, 
außer der Reihe als Mitglieder der 
Wohnungsbaugenossenschaften ein
zutreten und darin Wohnungen zu 
bekommen.

Die Ordnung der Wohnungszu
weisung wird gemäß den Grund
lagen der Wohnungsgesetzgebung 
der UdSSR und der Unionsrepubli
ken vom Ministerrat der UdSSR be
stimmt.

Artikel 135. Die Entschädigung 
für das der Abtragung obliegen
de Haus

Außer 
nungen

des Besitzer- 
(Teil des Mau
der vermietete 
eine andere

der Zuweisung von 
wird den Besitzern

Woh- 
von

Vohnhäüsern nach ihrem • Belieben 
entweder der Preis der der Abtra
gung obliegenden Häuser, Baulich
keiten und Einrichtungen gefügt 
oder das Recht gewährt, die Mate
rialien nach der Demontage die
ser Häuser, Baulichkeiten und Ein
richtungen nach ihrem Gutdünken 
auszunutzen. Die Höhe und die 
Ordnung der Entschädigung für 
die der Abtragung. obliegenden 
Häuser. Baulichkeiten und Ein
richtungen werden laut Grundlagen 
der Wohnungsgesetzgebung der 
UdSSR und der Unionsrepubliken 
vom Ministerrat der UdSSR be
stimmt.

Artikel 136. Die Errichtung 
neuen Platz von .......... ...
Baulichkeiten und 
für die Bürger, deren Häuser der 
Abtragung obliegen

Gemäß den Grundlagen der 
Wohnungsgesetzgebung der UdSSR 
und der Unionsrepubliken könne.’, 
die den Bürgern gehörenden Wohn
häuser, Baulichkeiten und Einrich
tungen, die der Abtragung obliegen, 
auf Wunsch der Besitzer an einen 
neuen Ort übertragen werden und 
dort, ncuaufgebaut sein.

In Fällen, die vom Ministerrat 
der UdSSR bestimmt sind, werden 
für die Bürger, deren Häuser der 
Abtragung obliegen, am neuen Ort 
Wohnhäuser, Baulichkeiten und Ein
richtungen errichtet und in den 
persönlichen Besitz der Bürger 
übergeben. Dabei werden die Ko
sten für die der Abtragung oblie
genden Wohnhäuser. Baulichkeiten 
und Einrichtungen nicht ersetzt.

Die Bedingungen, unter denen 
die Übertragung von Wohnhäusern 
erfolgt, werden gemäß den Grund
lagen der Wohnungsgesetzgebung 
der UdSSR, vom Ministerrat der 
UdSSR bestimmt.

„ am
Wohnhäusern. 
Einrichtungen

des
Abschnitt IV.

Wohnraumionds,
Die Sicherung der Erhaltung 
seine

Artikel 137. Die Pflichten des 
Vermieters in der Sicherung der 
Erhaltung des Wohnraumfonds

Die staatlichen und gesellschaft
lichen Organe. Betriebe. Institutio
nen, Organisationen. Amtspersonen 
sind verpflichtet, für die Erhaltung 
des Wohnraumfonds und für die 
Erhöhung des Einrichtungsgrads 
zu sorgen.

Artikel 138. Die Pflichten des 
Vermieters in der Instandhaltung 
des Wohnraumfonds

Der Vermieter ist verpflichtet, 
die Wohnhäuser rechtzeitig zu re
novieren, ein störungsfreies Funk
tionieren der technischen Gebäude
ausrüstungen und der Wohnräupie. 
die gebührende Instandhaltung der 
Aufgänge, anderer Plätze gemein
schaftlicher Nutzung der Häuser 
und des hausnahen Geländes zu 
sichern.

Artikel 139. Die Pflichten der 
Bürger,in der Erhaltung der Wohn
häuser

Die Bürger müssen .. die Unver
sehrtheit der Wohnräume sichern, 
mit den sanitärtechnischen und an
deren Ausrüstungen, mit den Ob
jekten der baulichen Einrichtungen 
sorgsam umgehen, die Vorschriften 
für die Nutzung des Wohnha'uses 
und de£ h.Tusnahen Geländes sowie 
der Brandsicherheit befolgen, auf 
Sauberkeit und Ordnung in den 

Aufgängen und Aufzugkabinen, in 
den Treppenhäusern und anderen 
Orten gemeinschaftlicher Nutzung 
achten.

Falls die Wohnräume oder ihre 
Ausrüstungen beschädigt werden, 
muß der Mieter die Beschädigun
gen auf eigene Kosten beseitigen 
oder dem Vermieter die Kosten der 
Beseitigung ersetzen.

Die Kosten, die der Mieter zur 
Verbesserung des gemieteten Wohn
raums trägt, werden nicht ersetzt.

Artikel 140. Die Pflichten der 
Mieter in der Renovierung der von 
ihnen belegten Wohnräumc

Die Mieter der Wohnräume müs
sen gemäß den Bedingungen und 
Verfahren, die von der Gesetzge
bung der Kasachischen SSR be
stimmt sind, die laufende Renovie
rung der Wohnräumc auf eigene 
Kosten selbst ausführen und bei 
der Räumung des Wohnraums, den
selben in gehörigem Zustand über
geben.

Artikel 141. Die Mithilfe der 
Vollzugskomitees der örtlichen 
Sowjets der Volksdeputierten den 
Bürgern bei der Durchführung der 
laufenden Renovierung der Wohn
räume

Die Vollzugskomitees der örtli
chen Sowjets erweisen den Bürgern 
bei der Durchführung der laufen
den Renovierung der Wohnräume 
Mithilfe.

Artikel 142. Die Organisation der 
Nutzung und Renovierung des 
Wohnraumfonds

Die Nutzung und Renovierung 
des staatlichen und gesellschaftli
chen Wohnraumfonds sowie des 
Fonds der Wohnungsgenossenschaf
ten wird verwirklicht bei unbeding
ter Befolgung der einheitlichen Re
gel und Normen der Nutzung und 
Renovierung des Wohnraumfonds.

Die Auftragsregcln für die Ge- 
neralrendvieriing der Wohnhäuser 
und der Aufiragsstandardvertrag 
iür die Genera Renovierung der 
Wohnhäuser werden vom Minister
rat der Kasachischen SSR oder in 
der von ihm bestimmten Ordnung 
bestätigt.

Die Regeln und Normen der tech
nischen Nutzung des Wohnraum
fonds werden gemäß der vom 

, Ministerrat der Kasachischen SSR 
bestimmten Ordnung bestätigt.

Artikel 143. Die Ordnung der 
I Verwirklichung der Nutzung und
i Renovierung des staatlichen Wohn-

raumfonds
, Gemäß den Grundlagen der 

Wohnungsgesetzgebung der UdSSR 
. und der Unionsrepubliken wird die 

Renovierung des staatlichen Wohn
raumfonds (unabhängig von seiner

> behördlichen Zugehörigkeit) in 
den Städten und Arbeitersiedlungen

Nutzung und Renovierung 
von einheitlichen Wohnungsnut
zungsdiensten und einheitlichen 
Renovierungs- und Baudiensten 
in der vom Ministerrat der UdSSR 
und vom Ministerrat der Kasachi
schen SSR festgeleglen Ordnung 
verwirklicht.

Artikel 144, Die technische War
tung und Renovierung der Häuser 
des gesellschaftlichen Wohnraum
fonds und der Häuser der Woh
nungsbaugenossenschaften

Die Hausverwaltungen sowie die 
Renovierungs- und Baudienste ver
wirklichen gemäß Vertrag die tech
nische Wartung und die Renovie
rung der Häuser des gesellschaftli
chen Wohnraumfonds und der 
Häuser der Wohnungsbaugenossen
schaften.

Die Begleichung der Kosten, die 
mit der technischen Wartung und 
der Renovierung der Häuser ver
bunden sind, erfolgt gemäß den 
Bedingungen, die für die Wartung 
und Renovierung der Wohnhäuser 
des staatlichen Wohnraumf'önds 
festgesetzt sind.

Artikel 115. Die Organisation 
der Nutzung und Renovierung des 
Wohnraumfonds auf dein Lande

Die Nutzung und Renovierung 
der Wohnhäuser, die Kolchosen, 
Sowchosen und anderen Betrieben, 
Institutionen und Organisationen 
auf dem Lande gehören, wird von 

ihren Hausverwaltungen sowie Bau-

und Renovierungsdiensten ver
wirklicht. Wenn cs solche Dienste 
nicht gibt, wird die Renovierung 
der genannten Häuser von den 
Hausverwaltungen sowie von den 
Renovierungs- und Bauorganisatio
nen der örtlichen Sowjets der 
Volksdeputierten verwirklicht.

Artikel 146. Die Finanzierung 
des Aufwands für die Nutzung und 
Renovierung des Wohnraumfonds

Die Finanzierung des Aufwands 
für die Nutzung, die laufende und' 
Gtneralrenovicrung des Wohn
raumfonds der örtlichen Sowjets 
der Volksdeputierten erfolgt auf 
Kosten der Mittel der Hausverwal
tungen. und im Falle, wenn diese 
Mittel nicht ausreichen, auf Ko
sten des Staatshaushalts.

Die Finanzierung des Aufwands 
für die Nutzung und laufende Reno
vierung des behördlichen Wohn- 
rapmfonds erfolgt auf Kosten der 
Hausverwaltungen, die den Betrie
ben. Institutionen und Organisatio
nen unterstellt sind, und wenn die
se Mittel nicht ausreichen — auf 
Kosten der entsprechenden Betrie
be, Institutionen und Organisatio
nen. Die Generalrenovierung des 
behördlichen Wohnraumfonds wird 
aus den zu diesem Zweck bestimm
ten Mitteln der entsprechenden 
Betriebe, Institutionen und Orga
nisationen verwirklicht.

Artikel 147. Die Finanzierung 
des Aufwands für die Nutzung und 
Renovierung des gesellschaftlichen 
Wohnraumfonds und des Wohn
raumfonds der Wohnungsbaugenos
senschaften

Die Finanzierung des Aufwands 
für die Nutzung und Renovie
rung des . gesellschaftlichen W ohn
raumfonds erfolgt aus den Eigen
mitteln der Besitzer dieses Fonds.

Die Finanzierung des Aufwands 
für die Nutzung und Renovierung 
der Häuser der Wohnungsbauge
nossenschaften erfolgt auf Kosten 
der Genossenschaften.

Artikel 148. Die Finanzierung des 
Aufwands für die Nutzung und 
Renovierung der unbewohnten Ge
bäude und unbewohnten Räume

Der Aufwand, der mit der Nut
zung* und Renovierung einzelner 
unbewohnter Gebäude und unbe- 
x^hnter Räume in Wohnhäusern 
verbunden ist, die den Wohnungs
verwaltungen gehören und Tür 
Handels-, soziale und andere Be
lange nichlindustrielien Charakters 
bestimmt sind, sowie ihre material
technische Versorgung und Re
novierung wird bei der Planung 
der Wirtschaftstätigkeit der Woh
nungsverwaltungen berücksichtigt.

Artikel 149. Die materialtechni
sche Versorgung der Nutzung und 
Renovierung des Wohnraumfonds

Gemäß den Grundlagen der Woh
nungsgesetzgebung der UdSSR und 
der Unionsrepubliken .werden die 
matcrialtechnisclièn Ressourcen, die 
für die Nutzung und Renovierung 
des staatlichen und "des gesell
schaftlichen Wohnraumfonds sowie 
des Wohnraumfonds der Wohnungs
baugenossenschaften . erforderlich 

. sind, gemäß ihrer Verbrauchsnor
men dem Ministerrat der Kasachi
schen SSR. den Ministerien, staat
lichen Komitees und Ämtern der 
UdSSR nach der vom Ministerrat 
der UdSSR bestimmten Ordnung 
zugewiesen.

Abschnitt V. Die Verantwortung für • die Verletzung 
der Wohnungsgesetzgebung

Artikel 150. Verantwortung für 
ungehörige Nutzung des Wohn- 
rauinfonds und andere Verletzun
gen der Wohnungsgesetzgebung

Personen, die schuld sind:
an der Verletzung der Ordnung 

der Erfassung der Bürger, die der 
Verbesserung der Wohnverhältnis
se bedürlen, der Abmeldung 
Zuweisung von Wohnräumen 
Bürger;

an der Nichtbefolgung der 
gesetzten Besiedhingsfristen 
Wohnhäuser und Wohnräume;

an der Verletzung der 
Schriften der Nutzung von Wohn- 
räumen, des sanitären Zustands der 
Orte gemeinschaftlicher Nutzung, 
der Treppenhäuser, Aufzüge. Auf
gänge und des hausnahen Gelän
des;

am eigenmächtigen 
der Umplanung der 
und Wohnräume und 
bestimmungswidrigen

an der Verletzung 
Schriften der Nutzung 
Häusern und Wohnräumen und an 
deren bestimmungswidrigen Nut
zung;

an der Verletzung der Vor
schriften der Nutzung von Wohn
häusern. Wohnräumen und techni
schen Gebäudeausrüstungen und an 
deren schlechten Unterhaltung;

und 
der

fest- 
der

Vor

Umbau und 
Wohnhäuser 

an deren 
Nutzung;

der Vor- 
von Wohn-

an der Beschädigung der Wohn
häuser, Wohnräume, ihrer Ausrü
stungen und Einrichtungsobjektc;

tragen strafrechtliche, administra
tive oder andere Verantwortung 
gemäß der Gesetzgebung der 
UdSSR und der Kasachischen SSR. 
Gemäß den Grundlagen der Woh
nungsgesetzgebung der UdSSR 
und der Unionsrepubliken kann 
durch die Gesetzgebung der UdSSR 
und der Kasachischen SSR die Ver
antwortung auch für anderè Ver
letzungen der Wohnungsgesetzge
bung festgesetzt werden.

Artikel 151. D:e Vergütung des 
Schadens, der dem Wohnraum- 
fonds zugefügt wurde ,

Die Betriebe, Institutionen, Or
ganisationen sowie Bürger, die 

Wohnhäuser, Wohnräume, techni
sche Gebäudeausrüstungen. Objek
te der baulichen Einrichtung oder 
Grünanlagen auf hausnahem Ge
lände geschädigt haben, sind zum 
Schadenersatz verpflichtet Der 
Schadenausmaß und der Ersatz er
folgen gemäß der Zivilgesetzge
bung der UdSSR und der Kasa
chischen SSR.

Amtspersonen und andere Arbei
ter. durch deren Verschulden Be
triebe. Institutionen. Organisatio
nen mi.t dem Schadenersatz verbun
dene Kosten trugen, tragen mate
rielle Verantwortung in festgesetz
ter Ordnung.

Abschnitt VI. Die Lösung von Wohnraumstreitfragen
Artikcl 152. Die Ordnung der 

Lösung von Wohnraumstreitfragcn
Die Wohnraumstreitfragen wer

den gemäß der Gesetzgebung der 
UdSSR und der Kasachischen SSR

vom Gericht, der Arbitrage, den 
Schieds- und Kamcradschaftsge- 
richtcn sowie von anderen dazu 
bevollmächtigten Organen gelöst.

Abschnitt VII. Schlußbestiinniungen
Artikel 153. Die Versorgung der 

Bürger mit Wohnräumen, die ins 
Ausland beordert sind

Gemäß den Grundlagen der 
Wohnungsgesetzgebung der UdSSR 
und Unionsrepubliken werden ins 
Ausland auf Arbeit beorderte Bür
ger am Aufenthaltsort gemäß der 
vom Ministerrat der UdSSR fest
gelegten Ordnung und Bedingun
gen mit Wohnräumen vcfßofgt

Artikel 154. Internationale Ver
träge

Gemäß den Grundlagen der 
Wohnungsgesetzgebung der UdSSR 
und der Unionsrepubliken, falls 
durch den internationalen Vertrag 
der UdSSR andere Regeln festge-

legt sind als die, die in der sowjeti
schen Wohnungsgesetzgebung ent
halten sind, so gelten die Regeln 
des internationalen Vertrags.

Dieselbe Ordnung bestellt hin
sichtlich der Wohnungsgesetzge
bung der Kasachischen SSR falls 
im internationalen Vertrag der Ka
sachischen SSR andere Regeln fest- 
gelegt sind als die. die durch die 
Wohnungsgesetzgebung der Ka
sachischen SSR vorgesehen sind.
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